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vorliegende  S c h r i f t  w a r  schon zu A n fa n g  des M a l m ö e r  W affen s t i l s ta n 
d es  fü r  den D ruck  g r ö ß t e n t e i l s  f e r t i g ,  allein die V erö ffen t l ichung  derselben 
m u ß te  a u s  dem G ru n d e  u n te rb le ib e n ,  w eil  die R e d e -  und  P re ß f r e ih e i t  in  der 
W irk l ichke i t  n u r  fü r  die eine P a r t e i  g a l t ,  w ä h re n d  die andere  schweigen 
u n d  dulden m u ß te .  N achdem  n u n  endlich ein Z u s ta n d  eingetreten  i s t ,  wo 
die F re ih e i t  w a h r  u nd  die W a h r h e i t  wirklich frei zu werden  b e g i n n t ,  so t r a g t  
der Verfasser kein B e d e n k e n ,  diese seine A rb e i t  dem P u b l ic u m  h ie n u t  zu 
übergeben. S e i t  A n fa n g  dcö A u f r u h r s  hier im  L ande  sind die politischen 
V erhä l tn isse  der H e r z o g t ü m e r  z w a r  in  v ielen S c h r i f te n  ausführlich  besprochen, 
a l le in  in  denselben sind die in  der vorliegenden  S c h r i f t  beregten  m aterie l len  
G e g e n s tä n d e ,  welche nicht n u r  einen so wesentlichen E in f lu ß  a u f  die S t i m 
m u n g  des  V o l k s  in  den H e r z o g t ü m e r n  g e h a b t ,  sondern auch eine M e n g e  
V o r u r t e i l e  u nd  i r r ig e  Ansichten in  D eu tsch land  hervo rgeru fen  h a b e n ,  en t 
weder g a r  n ic h t ,  oder doch n u r  höchst oberflächlich b e rü h r t  w orden . Freilich 
hä t te  es  nicht ohne w o h l thä t ig e  F o lg e n  sein k ö n n e n ,  w e n n  die von  S e i t e n  
der G e g n e r  in  dieser Hinsicht oft und  wiederholt  aufgeste llten B e h a u p tu n g e n  
eine frühere  W id e r le g u n g  gefunden  h ä t t e n ,  a lle in  zu spät  ist es  noch n ich t ;  
de n n  w en n  auch der F r i e d e ,  w a s  m a n  m it  Zuvers ich t h o f f t ,  zum ba ld igen  
Abschluß kommen sollte , so w ird  doch längere  Z e i t  darüber  h in g e h e n ,  bevor 
ein  T h e i l  des V o l k s  der H e r z o g t ü m e r ,  bei welchem der G la u b e  a n  eine 
finanzielle U nterjochung  v on  S e i t e n  der D ä n e n  so feste W u r z e l  gefaßt h a t ,  
zu dem w ah ren  und  richtigen E rk e n n tn iß  in  dieser B e z ie h u n g  g e la n g t .  D e r



Verfasser hat die V erhältnisse von  dem re in  schleswigschen S ta n d p u n cte  a u s  
b eu r th e i l t ;  er h a t  g eg la u b t  u n te r  den bestehenden unglücklichen Z u s tä n d e n  ohne 
alle Rücksichten die W a h r h e i t ,  und  n ichts  a n d e re s  a l s  die W a h r h e i t  a u s -  
sprechen zu m üssen ,  und  so manche fü r  die H e rz o g th ü m e r  in  finanzieller  H i n 
sicht nicht günstige  B l ö ß e n  aufzudecken, die er un te r  a n d e rn  U m ständen  w ü rde  
u n b e rü h r t  gelassen h aben .  E r  ist jedoch davon  ü b e r z e u g t ,  daß jeder R e c h t 
lich- u n d  B i l l ig d e n k e n d e ,  dem es  m e hr  u m  W a h r h e i t ,  a l s  u m  S c h e in  und 
E in b i ld u n g  zu th u n  i s t ,  dieses V e r fa h re n  zur  Z e i t  a l s  richtig anerkennen  
w ird .  —  F ü r  d ie je n ig e n , pflichtvergessenen B e a m t e  a b e r ,  sowohl geistlichen 
a l s  weltlichen S t a n d e s ,  denen O ffe n h e i t  und  W a h r h e i t  w en iger  g e l t e n ,  a l s  
H in te r l i s t  und  T ä u s c h u n g ,  sind diese B l ä t t e r  nicht geschrieben.

F l e n s b u r g ,  den 6ten October 1849.

Der Verfasser.



I.

® i e  von D a h lm a n n  etwa im J a h r e  1815 zuerst angeregte Ide e  eines S ta a te s  
„Schleswig-Holstein", begründet auf  die Vorgänge von 1460, mit Beseitigung aller 
Geschichte und staatsrechtlicher Vertrage der folgenden 3 Jah rhunder te ,  welcher sich 
unsere lauf deutschen Universitäten gebildeten und mit der bekannten Krankheit, 
„Akademischer Schwindel" genannt, befallenen Beamten, Advocate«, Prediger, P r o 
fessoren und selbst Volksschullehrer bald in großer Anzahl anschlossen, würde beim 
Volke sicher keinen Anklang gefunden haben, wenn sie nicht von der Hoffnung genährt 
worden wäre, sich dadurch von der Last der durch den Napoleonischen Krieg entstan
denen sehr bedeutenden Staatsschuld, und der d a raus  erfolgten höheren Abgaben, zu 
befreien. D a  aber die beabsichtigte Umgestaltung der seit Jah rhunder ten  zwischen dem 
Königreiche Dänemark und dem Hcrzogthum Schlesw ig  bestandenen Verhältnisse 
n u r  auf  dem Wege der Revolution zu S tand e  gebracht, und eine solche nur  durch 
Betheiligung des Volks zur Ausführung kommen konnte, indem die Anführer in der 
R egel, wie die Erfahrung hinreichend gezeigt hat ,  weder G u t  noch B lu t  zu opfern
geneigt sind, so galt es vor allen D ingen ,  die arglosen, ruhigen und fast ohne A u s 
nahme mit den politischen Verhältnissen unbekannten B ü rger  und B a u e rn  in H a r 
nisch zu bringen und durch M ittel aller Art für diese Sache zu gewinnen. D en  R eli
gionsglauben konnten unsere gelehrten Anführer nicht a ls  Aufregungsmittel anwenden, 
da er im Norden und S üden  des S t a a t s  gleich w ar .  Destomehr wandten sie ihren 
Stachel gegen einen andern empfindlichen Punkt,  indem sie das  Volk glauben zu 
machen suchten: „daß die D änen  den Bewohnern  des Herzogthums Schleswig ihre
Sprache rauben und ihre N ationali tä t  vernichten wollten." S ie  brachten aber,
w a s  sie nicht wollten, dadurch d as  lange schlummernde, und von der Willkührherr- 
schaft der gedachten Beamten niedergedrückte Nationalgefühl der dänischredenden Nord- 
schleswiger zum Erwachen und zu dem einzig wahren und richtigen Erkenntnisse, daß 
es nicht das d e u t s c h e ,  sondern das seit dem letzten Jah rhunder t  mehr und mehr
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verdrängte und geschmälerte d ä n i s c h e  Element im Herzogthum Schleswig cs w ar ,  
welches die T ren n u n g sp a r te i  vollends zu tilgen die Absicht hatte. D er  Erfolg  w a r  
daher auch hier, wie er gewöhnlich ist, wenn man Andere desjenigen beschuldigt, w a s  
man selbst thut, oder zu thun im Begriff steht, daß dadurch, statt A nhänger im Volke 
zu gewinnen, eine sehr mächtige Gegenpartei in Nordschleswig hervorgerufen wurde, 
welche unsere Aufwiegler über die mißlungenen Versuche mit dem bekannten und viel
berüchtigten N am en :  „ d ä n i s c h e  P r o p a g a n d a "  bezeichneten. Bei den deutsch* 
redenden Südschleswigern fanden jene unwahren Behauptungen  zwar anfänglich mehr 
G lauben , allein auch da gelang es nicht, eine Aufregung in der gewünschten A u s
dehnung und Richtung hervorzubringen, sondern das Volk wurde hier nach und nach 
dieses National-  und Sprachkampfes satt und müve, wie solches namentlich auch a u s  
einem Briefe von E ta ts ra th  Falk in Kiel an den Herzog von Augustenburg hervo r  
geh t ,  und worin angedeutet w ird :  die Meisten seien dagegen sich au f  die
Sprachagitation  weiter einzulassen, und möchte der Herzog daher lieber solche M itte l  
wählen, durch welche m an  die Schleswiger von der S taa tsverb indung  mit dem übri
gen Dänemark ab trünn ig ,  und denselben die Verbindung mit Holstein und Deutsch
land recht anlockend machen könne. *) D ies  geschah denn auch, indem der Herzog 
von Augustenburg einen willigen und unermüdlichen Agenten zur Verbreitung einer 
für diesen Zweck sehr passenden P rägravationsleh re  in dem bekannten Königl. Land- 
inspector Tiedemann fand. E s  wurde von nun  an  dem Volke der Herzogthümer 
so oft und eindringlich vorgesprochen, daß es am Ende daran  glauben mußte, die 
Herzogthümer seien hinsichtlich des S teuer- und Bankwesens ganz unendlich von 
Dänemark übervortheilt. Tiedemann und Andere haben, und, wie wir anzunehmen 
berechtigt sind, gegen ihr besseres Wissen, in den letzten Ja h re n  in Volksversamm
lungen und Tageblättern kein M itte l unversucht gelassen, um dieser Lehre beim Volke 
E ingang  zu verschaffen, w a s  ihnen auch um so leichter gelungen ist, weil der simple 
B ürger  und Landmann in der Regel sich weder die M ühe  giebt, noch im S ta n d e  ist, 
selbstständige Berechnungen über die Abgabenverhältnisse und S taa tsf inanzen  anzu
stellen, und aus  einer in der menschlichen N a tu r  begründeten Schwachheit stets zu der 
Annahme geneigt ist, daß er zuviel erlegt, während es äußerst selten ist, Jem anden  
zu finden, der es redlich eingesteht, daß er zu den S taa ts las ten  zu wenig bezahlt. 
Als ein großer Fehler von S eiten  unserer Regierung muß es angesehen werden,
daß sie es verabsäumte, das  Volk über diesen Gegenstand auf eine leicht faßliche
Art aufzuklären. Z w ar  wurde Tiedemann wegen seiner Aeußerungen bei dem Volks
feste in Haddebye, in Betreff der von ihm aufgestellten „ 3 9  Millionen Berechnung" 
in Anklagestand versetzt, allein seine Richter waren auch seine politischen G lau ben s
genossen, und somit w ar es leicht vorauszusehen, daß er freigesprochen werden würde, 
w as  bekanntlich denn auch geschah. D a s  Volk mußte unter diesen Umständen mehr
unv mehr zu vem Glauben gelangen , daß wirklich etwas an der Sache sei, nnd in
demselben Verhältnisse, wie dieser Glaube sich verbreitete, gewann die T re n n u n g s 
partei auch immer einen größeren Anhang im Volke für die Ausführung ihrer P lä n e .

*9 S ie h e  W egener's Schrift über die Correspondance des H erzogs.



7
Hm J a h re  1843 versuchten wir es zwar durch die Herausgabe einer Schrift *) und 
später durch- mehrere Aufsätze tu der „F lensburger  Z e i tung^  die Grundlosigkeit von 
T iedem ann 's  Berechnungen im Einzelnen wie im Ganzen nachzuweisen, allein, mit 
A usnahme der S ta d t  F lensburg , gelangten diese unsere Gegenbeweise n u r  wenig zur 
Kunde des V o lk s , und Tiedemann besaß weder den M uth  noch die Wahrheitsliebe, 
um sich öffentlich dagegen zu vertheidigen, sondern hielt es ohne Zweifel im Interesse 
seiner beabsichtigten P l ä n e ,  daß dieselben so wenig wie möglich bekannt wurden, 
wofür das  Jtzehoer- und andere B lä t te r  auch nach Kräften S o rg e  trugen. —  W a s  
schon längst hätte geschehen sollen, erfolgte endlich im J a h re  1846, wo die Negierung 
den S tä n d e n  der Herzogthümer ausführliche schriftliche Mittheilungen und Aufklärun
gen über das Bank« und Finanzwesen vorlegte, und w oraus zur Genüge hervorgeht, 
daß die Herzogthümer n ur  einen verhältnißmäßig gleichen Beitrag  zu den Bank- und 
Staatölas ten  geleistet haben; allein dieses bündige Actenstück wurde von den S tän d en ,  
die sich bekanntlich ihrer politischen P lä n e  halber auflösten, wenig beachtet, und kam 
fast g a r  nicht zur Kunde des V o lks ,  für welches es auch kaum allgemein verständlich 
genug abgefaßt war. T ie d e m a n n , der nach unserem D afürha lten  mehr durch seinen 
P rägravations-A llarm  zu dem die Herzogthümer jetzt betroffenen Unglücke beigetragen 
hat, a ls  alle Advocaten, Professoren und Königl. Beamte zusammengenommen, äußerte 
sich in Betreff des obigen Aktenstücks in der S tändevcrsam mlung d a h i n : daß es ihm 
an  Zeit gefehlt habe, die erforderlichen Materialien zur Widerlegung derselben herbei
zubringen , daß er aber bald die Grundlosigkeit der darin  aufgestellten Behauptungen 
nachweisen wurde. Seitdem sind drei J a h r e  vergangen , ohne daß Tiedemann dies 
sein gegebenes Versprechen in Erfüllung gebracht h a t ,  allein solche M itte l  hat man 
leider häufig angewandt, um das Volk in dem einmal gefaßten G lauben zu bestärken 
und zu erhalten.

Nach diesen einleitenden W orten  wollen wir nochmals versuchen, das irregelei
tete Volk, und zwar auf eine möglichst allgemein verständliche und leicht faßliche Art, 
über diesen Gegenstand näher aufzuklären.

D a  Herr  Tiedemann und Andere die Nachtheile, welche die Herzogthümer 
aus  der Verbindung mit Dänemark angeblich betroffen, von ,dem J a h r e  1813 und 
früher herle iten , so können auch wir es nicht unterlassen, der Ereignisse längst ver
gangener Zeiten zu gedenken, und so aufs Neue traurige Nückerinnerungen hervor
zurufen, die billigerweise der Vergessenheit endlich hätten übergeben werden müssen.

Zu  der Finanznoth und G eldverw irrung , welche im J a h r e  1813 den Gipfel 
ihrer Höhe erreichte, wurde eigentlich der Grundstein 1773 durch die Uebernahme 
der C o u ra n t-Z e t te l -B a n k  für S taatsrechnung  gelegt. Ein Deutscher, früher Kauf
mann in  D re s d e n ,  dann B anquier  in H am burg , mit Namen S ch im m elm ann ,  kam 
im J a h r e  1764 nach Kopenhagen, und wurde von der Zeit an a ls  Schatzmeister die 
eigentliche Seele der Finanzen des dänischen S t a a t s .  D en  König Christian V II. 
wußte er dahin zu vermögen, besagte B ank  für S taatsrechnung  zu übernehmen, wo
durch eine ergiebige Geldquelle für die verschiedenartigsten Unternehmungen eröffnet

* ) »D ie P rägravation öfrage, oder Rechnung und Gegenrcchnung zwischen dem Königreich D ä 
nemark und den Herzogthümern S c h le sw ig  und Holstein.» F lensburg 1843 von I X . VI.
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wurde. D a s  bei Uebernahme der Bank  in Umlauf befindliche Papiergeld —  6 M i l 
lionen —  vermehrte sich bis zum J a h r e  1784 au f  15 M illionen R thlr .  Cour. Nach 
dem Tode des alten B aro n  Schimmelmann wurde dessen S o h n ,  G r a f  Schimmelmann, 
Finanzminister und verblieb solches bis 1814. Derselbe machte nun  verschiedene P lä n e  
um ein besseres Geldwesen herbeizuführen. E in  früher von S te m a n n  gemachter V o r 
schlag, sich durch eine Anleihe im Auslande baares  Geld zu verschaffen, und damit 
dem werthlosen Papiergelde einen reellen Werth zu geben, wurde leider nicht befolgt. 
Dagegen ging das S treben  des F inanzministers , und zwar wie N athanson sagt: 
„mit A usdauer  und Beharrlichkeit" d a h in :  eine Veränderung im Geldwesen in ein
zelnen Theilen des S t a a t s ,  nemlich in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, 
hervorzubringen. D ies  gelang ihm denn auch im J a h r e  1 7 8 8 ,  wo das in  den H er
zogthümern befindliche Papiergeld außer Umlauf gesetzt und dagegen S pecies-M ünze , 
a ls  allein gesetzliche Z ahlungsm itte l ,  eingeführt wurde. Durch diese M aaßregel  w u r 
den die Herzogthümcr von den furchtbaren G eldum w älzungen , worunter das  König
reich später leiden mußte, zum großen Theil  verschont. D ie  vorhandene und später 
in Umlauf gesetzte Zetttlmasse wurde dadurch allein auf  Dänemark und Norwegen, 
wo das  von der gemeinschaftlichen S taa ts reg ie run g  herausgegebene Papiergeld  a ls  
Z ah lung  zwischen M a n n  und M a n n  gezwungen angenommen werden m u ß te ,  zurück
gedrängt. I n  dieser Veranlassung sagt der Groffirer Nathanson in seiner „National« 
og S ta tS -H u u s h o ld n in g "  Seite  9 5 :  „ S o  lange w ir  etwas für W ahrheit fühlen, 
müssen w ir gestehen, daß diese V eränderung  im Geldwesen der Herzogthümcr dem 
G rafen  Schimmelmann zum größten Ruhme und Ehre gereicht. " W er  sich aber 
auf einen unparteiischen S ta n d p u n c t  stellt, kann unmöglich die Richtigkeit dieses 
Satzes anerkennen. D e r  besagte Finanzminister hatte vermöge seiner S te l lung  die 
Verpflichtung, nicht einzelnen Theilen des S t a a t s  Vortheile au f  Kosten der übrigen 
Theile zufließen zu l assen, w as  durch diese Umgestaltung, wie später gezeigt werden 
soll, unbedingt auf eine höchst ungerechte Weise geschehen ist. M a g  es immerhin 
seine Absicht gewesen sein, eine gleiche Veränderung im Königreiche eintreten zu 
lassen, so hätte er damit warten müssen, bis er im S tan d e  gewesen wäre, seine P lä n e  
für sämmtliche S taa ts the i le  zur A usführung zu b r in g e n ; somit hat er aber a ls  M i n i 
ster eine Ungerechtigkeit gegen einzelne Theile des S t a a t s  begangen , und nicht n u r  
dadurch dem Königreiche, zum Vortheil  der Herzogthümcr, unermeßliche Verlüste zu
gefügt, sondern auch zum großen T he il  den Keim zum gegenwärtigen Kriege hier im 
Lande gelegt.

A ls  nun  der französische Krieg auSbrach, wurde auch Dänemark später darin  
verwickelt. D ie  Herzogthümcr haben aber alle Ursache, mit der dam als  von der d ä n i
schen Regierung befolgten Politik zufrieden zu sein, indem sie dadurch von den V e r 
heerungen des Krieges, welche namentlich ganz Deutschland in einer Reihe von J a h 
ren t r a f ,  fast gänzlich verschont blieben, und selbst der Ueberfall Kopenhagen's und 
die Wegnahme der Flotte 1807 w ären  wahrscheinlich nicht e rfo lg t, wenn man nicht 
alle T rup pen  zur Deckung der Südgrenze Holstein's von den dänischen Inse ln  ent
fernt hätte.

D ie  Ausrüstungskosten für die Neutrali tä ts-Bew affnung  und den Krieg von 
1799 bis 1812  erreichten eine solche G rö ß e ,  daß sie bei Weitem nicht durch die
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S te u e r n  gedeckt werden konnten, und folglich mußte fortwährend zur Herausgabe von 
P ap ie rgeld  geschritten werden. B i s  zum Anfang des J a h r e s  1808 betrug daS in Umlauf 
gebrachte Papiergeld doch n u r  die Sum m e von 45  M illionen N th lr .  Cour., allein mit A u s
nahme der Töuning'schen Periode, (1 8 0 9 — 10) während welcher der Handel in den Herzog- 
thümern einen großen Aufschwung erhielt, w a r  der Absatz an Landesproducten, namentlich 
in D änem ark, von 1807— 1814 fast gänzlich gehemmt, so daß die S taa tse innahm en  sich immer 
mehr verminderten, während die Rüstungskosten fortwährend im Steigen begriffen waren.
A ls  eine Folge davon stieg die von der gemeinschaftlichen Regierung herausgegebene 
Bankzettelmasse, welche, obgleich kein baares Geld zur Einlösung vorhanden war/  
a ls  gezwungenes Zahlungsmittel in Dänemark und Norwegen galt, bis zu Ende des 
J a h r e s  1812  auf die ungeheure S u m m e  von 1 42  Millionen R th lr .  Cour. D er  
Antheil Norw cgen 's  davon betrug c. 27  M i l l io n e n , mithin fiel auf Dänemark 115 
M illionen R th lr .  C o u r . , welche die gemeinschaftliche Staatscasse gegen baares Geld 
einzulösen verpflichtet w ar. E s  ist jedoch dabei zu bemerken, daß die zu verschiedenen 
Zeiten herausgegebenen Zettel nicht alle zum vollen W erthe ,  w orauf  sie lauteten, in 
Z ah lung  angenommen waren. W enn  man dem G ange der Begebenheiten und dem 
damaligen Geldcours fo lg t ,  so ergiebt sich, daß der S t a a t  für benannte 115  M ill .  
R th l r .  Cour. Bankzettel einen wirklichen S ilberw erth  von 683/4 Mill . R th lr .  Cour, 
empfangen h a t .* )  Diese Sum m e w ar  bekanntlich von der gemeinschaftlichen S t a a t s -  /;i 
caffe sowohl für die H erz og tü m er  a ls  für das Königreich zu den Bedürfnissen des 
Krieges und andere Staatszwecken verwandt w erden , mithin w ar  die gemeinschaftliche 
S taa ts reg ie run g  auch verpflichtet, das  ausgestellte Papiergeld zu dem Course, wozu 
dasselbe in Um lauf gesetzt w a r ,  einzulösen, oder, da letzteres ihr nicht möglich w ar,  
in eine unaufkundbare und zu verzinsende Schuld des G esamm tstaats , also für Kö
nigreich und H erzog tüm er,  umzuwandeln; allein dies geschah nicht, sondern eS wurde 
lau t  Verordnung vom 5. J a n u a r  1813  bestimmt, daß die Couran t-Bankzette l  mit 
i  Reichsbankthaler-Zettel für jede 6  Cour. R th l .  Zettel eingelößt werden sollten. D a  
dies neue Papiergeld aber nach dem Durchschnittscours im Laufe des J a h r e s  1813  
n u r  einen S ilberwerth  von 10 Schillinge Cour. p r. Reichsbankthaler hatte, so betrug 
die Einlösungssumme für die oben erwähnten 115 Millionen R th lr .  Cour. Bankzcttel 
in der Wirklichkeit kaum 4 M itt.  R th lr .  Cour. S i lber .  B r in g t  man letztere S um m e 
von den obigen 68%  M ill.  R th lr .  Cour, in Abzug, so bleiben 6 4 %  M ill .  R th lr .  
Cour, oder c. 1 0 3 %  M ill .  Reichsbankthaler S i lb e r  übrig, w orauf  die E inwohner des 
Königreichs, a ls  fast alleinige I n h a b e r  der alten ßouran t-B ankze t te l ,  bei der für Kö
nigreich und H erzog tüm er  gemeinschaftlichen Finanzcaffe mit Recht hätten Anspruch 
machen können. E s  darf  jedoch hiebei nicht unberücksichtigt bleiben, daß wenn die 
alten Courant - Bankzettel auch nicht a ls  gezwungenes Zahlungsmittel in den Herzog
t ü m e r n  galten, dieselben doch te i lw eise  freiwillig Annahme fanden, und in F lensburg  
und Nordschleswig in nicht geringer Anzahl in Circulation gebracht waren, während 
Holstein und Südschleswig, welche trotz dem die meisten Unzufriedenen geliefert haben, 
fast gänzlich davon verschont blieben. Wie groß dieser Verlust gewesen sein mag 
(der Verlust F lensburgs  und anderer S täd te  in den Herzogthümdrn am Papiergelde

• )  D ie  speciellen Coursbercchnungen sind in unserer früher erwähnten Schrift enthaltend.
L
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im Geschäftsverkehr mit Norwegen gehört nicht hieher) läßt sich nicht genau  ermitteln 
W enn  w ir  denselben jedoch auf  10 M ill.  Rbthlr .  S i lb e r  schätzen, so glauben w ir 
eher zu viel a ls  zu wenig angenommen zu haben. Ziehen w ir diese S um m e von 
obigen 1 0 3 Vs Mill. Nbthlr. ab, so reducirt sich der Verlust deS Königreichs dadurch 
auf 9 3 Vs M ill .  Rbthlr. S ilber. Diese Geldverw irrung  brachte ferner viele E inw o h 
ner deS Königreichs an den Bettelstab, während Andere auf eine leichte Art sich ihrer 
Schulden entledigten und zu Reichthum gelangten. D ie  Capitalisten in Dänemark 
hatten nemlich ihre hypothekarischen Forderungen in dem alten Papiergelde für voll 
abgeschlossen. D ie  Debitoren benutzten nun  diese Gelegenheit, um ihre Schulden mit 
dem werthlosen Papiergelde abzutragen, und wird die Größe der auf diese Weise 
abgemachten hypothekarischen Forderungen auf eine S um m e von 20 M ill .  R th lr .  Cour, 
angegeben. Z w ar  kann dieS nicht a ls  ein direkter Verlust für das Königreich angesehen 
werden, indem das von dem einen The il  der Bewohner Verlorene, von dem andern 
Theil wiederum gewonnen w urde; allein daß diese furchtbare Umvälzung im Geld
wesen, wovon die Herzogthümcr, mit Ausnahme von Flensburg und Nordschleswig, 
fast gänzlich verschont blieben, für lange Zeit höchst nachtheilig auf die Entwickelung 
der materiellen Verhältnisse im Königreich einwirken mußte, ist außer allem Zweifel.*)

Während des Krieges hatte die Regierung zwar auch Papiergeld in den H e rz o g tü 
mern in Um lauf gesetzt, nemlich: Schatzkammerscheinen, Assignationen, Leihinstitutzettel und 
Speciesbankzettel, allein diese Sum m e betrug im Ganzen n u r  10 ,4 52 ,0 00  R th lr .  Cour. 
D ie  Einlösungssumme bestand in zinstragenden Obligationen zum Belaufe von 7 ,762 ,000  
Rbth lr .  S i l b e r , in baarem S ilber  8 42 ,00 0  Rbthlr .  und in 3 ,62 0 ,00 0  Reichsbanktha- 
ler-Zetteln , die w i r ,  wie bei D än em a rk ,  zu einem W erthe von 10 Schill. Cour. pr. 
Reichsbankthaler also zu 1 ,206 ,667  Rbth lr .  S i lb e r  annehmen. Demnach betrug die E in 
lösungssumme im Ganzen 9 ,810 ,667  Nbthlr. S i lb e r ,  oder 6 ,131 ,666  R th lr .  Cour., 
und erlitten die Herzogthümcr mithin dadurch n u r  einen Verlust von c. 4Va Mill . 
R thlr .  C o u r . , oder kaum 7 Mill. Nbthlr .  S ilber. Rechnen w ir dazu die vorher 
bemerkten 10 M ill .  Rbth lr .  S .  a ls  muthmaaßlichen Verlust F lensbu rgs  und Nord- 
schleswigs am dänischen Papiergelde, so betrug der Verlust für die Herzogthümcr im 
Ganzen höchstens 17 Mill. Rbth lr .  S . ,  während der Verlust des Königreichs sich 
wie bereits erwähnt, auf eine Sum m e von 93 Vs Mitt. Rbthlr .  S ilber  stellte. Vertheilt 
man diese S um m e über die E inwohner nach der Volkszählung im J a h r e  1 8 4 0 ,  so 
ergiebt es sich, daß die Bewohner des Königreichs den Verlust an dem zur Bestreitung 
der Kriegskosten und anderer Staatsbedürfnisse von der gemeinschaftlichen Finanzcasse 
herausgegebenen Papiergelde mit 73 Nbthlr. S i lbe r  pr. Kopf zu tragen hatten, während 
den E inwohnern  der H erzog tüm er  n u r  c. 21 R b th lr .  S .  pr. Kopf zur Last fielen.

Laut V erordnung vom 5. J a n .  1813 wurde es nun  bestimmt, daß die von 
der neuerrichtetcn Reichsbank herauszugebenden 46 M ill .  Nbthlr. Zettel a ls  gese t z 
l i c h e s  Zahlungsmittel nicht n u r  in Dänemark und N orw egen , sondern auch i n  d e n  
H e r z o g t ü m e r n  gelten sollten; allein die wiederholten Anträge der bisherigen

* ) ES verdient auch erwähnt zu w erd en , daß die S ta a tsb ea m ten  in D änem ark d a m a ls  m it  
dem werthlosen Papiergelde T haler für T haler besoldet w u rd en , w ährend die zum T heil 
unzufriedenen B eam ten  in den H erzog tü m ern  ihren S o ld  in M etallgeld  erhielten.
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R atbgeber  tit den Herzogthümern, um auch von diesem neuen Papiergelde verschont 
zu w erden , fanden G eh ör ,  indem die R e g ie ru n g ,  vermuthlich durch die abermalige 
E in w irk u n g  des damals noch fungirenden Finanzministers Schimmelmann, oder anderer 
einflußreicher Deutscher, woran es, wie die Geschichte der letzten 100 J a h r e  zeigt, nie 
am dänischen Hofe gefehlt hat, schwach genug w ar, auch in diesem P un c te  unterm 13 
J u l i  1813  nachzugeben, und somit wurde wieder Silbermünze das einzig gesetzliche 
Z ah lu ng sm it te l  in den Herzogthinnern. E ine natürliche Folge davon w a r ,  besonders I  tu
ba die T r e n n u n g  Norwegen's kurz darauf erfolgte, daß abermals dem Königreiche . :v
die Last aufgebürdet w urde , nicht allein seine eigne reducirte Zettelmasse zu tragen, 
sondern auch noch 13 Mill. Rbth lr .  S . ,  welche zum Besten der zerrütteten gemein
schaftlichen Finanzen ausgestellt w a re n ,  und außer diesen noch die vorher bemerkten
3 ,6 2 0 ,0 0 0  R bth lr .  Zettel, wodurch die in den H e rz o g tü m e rn  circulirenden Leihinstitut- 
u nd  Schatzkammerschcine eingezogen werden sollten. Diese Abweichung von der ur- 
prünglichen Bestimmung, welche leider dazu geeignet w ar,  die Kluft zwischen den 
S taa ts the i le n  zu erweitern und die Ausführung der gegenwärtigen traurigen Ereig
nisse vorzubereiten, verursachte daher auch, daß die Bewohner des Königreichs in 
einer Reihe von über 20 Ja h re n  die Nachtheile eines schlechten und unbestimmten 
Geldwesens ertragen m ußten , wovon die H e rz o g tü m e r  gänzlich verschont blieben.
Unsere G egner  haben zwar eingewandt, daß die von der neuen Reichsbank im Ja h re  
1813 herausgegebenen Zettel, zum Belaufe von 3 8 lk  M ill .  Rbth lr .  «in den Taschen ; 
der D än en  von dem ursprünglichen S ilberw erthe von 10 Schill. Cour. nach und nach 
in einem Zeitraume von c. 21 J a h re n  auf 30  Schill. Cour. pr. T ha le r  heraufschwol
len ."  W enn  es sich nun  auch nicht in Abrede stellen lä ß t ,  daß die verschiedenen 
I n h a b e r  dieses Papiergeldes dadurch sehr bedeutende Vortheile erlangt haben, so wird 
doch auch damit der Beweis geliefert, daß unsere gelehrten «Sch lesw ig-H ols te iner ,"  
welche nach Kräften dazu beitrugen, die ganze Zettelmasse auf  Dänemark zu wälzen, 
sei es nun  a u s  einer verkehrten Beurtheilung der später eingetretenen Verhältnisse, 
oder, w a s  am wahrscheinlichsten ist, weil sie um jeden P r e i s  die Verbindung mit dem 
Königreiche auszulösen die Absicht ha t ten ,  auch in dieser Hinsicht nicht die Interessen 
des Volkes der Herzogthümer wahrgenommen haben. W äre  es beider ursprünglichen 
Bestimmung, wonach daS neue Papiergeld auch in den H erz og tü m ern  a ls  gesetzliches 
ZahlungSmitel gelten sollte, verblieben, so hätte dies P ap ie rgeld ,  auf ein größeres 
Gebiet vertheilt und dem B edarf  entsprechend, ohne Zweifel innerhalb weniger J a h re  
den vollen S i lberw erth ,  w orauf es lautete , e r lang t ,  und hätte das Königreich sich 
vielleicht besser dabei gestanden, auf die Vortheile der W erthvermehrung des Zettel
antheils der Herzogthümer, welcher auf  7— 8 M ill .  Rbth lr .  angeschlagen werden kann,
Verzicht zu leisten, wenn es dadurch ein festes unwandelbares Geldwesen nach 7 — 8 
J a h r e n ,  statt, wie es jetzt geschah, nach Verlauf von c. 24  J a h r e n ,  hätte erreichen 
können. D a ß  übrigens die Werthvermehrung des erwähnten Papiergeldes im V er
laufe einer etwa 24 jährigen Circulation a ls  ein allgemeiner G ew inn  der « D äne n"  
oder richtiger des Volkes in Dänemark angesehen werden kann, ist nicht anzunehmen.
E s  ist vielmehr wahrscheinlich, daß der größte G ew inn  davon einzelnen in- und a u s 
ländischen Geldspeculanten und B örsenm ännern , theils auch der Reichs- oder N a tio 
nalbank und der gemeinschaftlichen Staatskasse zu G ute  gekommen ist. Um  aber auch

L*
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diesen.E inw and  vollständig zu beseitigen, wollen w ir  besagte W crthverm ehrung a l s  
alleinigen G ew inn  der D än en  in Rechnung bringen. B e i  Erm itte lung  dieses G e 
w inns  ist zu bemerken, daß von 1813 bis 1818 c. 7 3/i  Mill . und von 1818 bis 
1836 15 M itt .  Rbthlr. Ze t te l ,  erstere zu einem ungefähren Durchschnittscours von 
15 Schill, und letztere von 25 st Cour. S i lb e r ,  eingezogen und vernichtet worden, 
während die übrigen 1 5 '/2 Mill . R b l.  bald nach dem J a h r e  1836 den vollen W erth  
von 30 st Cour. S i lber  erlangten. Demnach brachten die erwähnten  3 8 ‘A M ill . ,  
welche ursprünglich nur  einen S ilber-W erth  von c. 10 st Cour. pr. T h a le r  hatten, 
einen G ew inn von c. 1 9 Vs Mill. Rbt. S ilber .  B ringen  wir diese S um m e von 
dem früheren Verluste des Königreichs — 9 3 '/2 M ill .  —  in Abzug, so verbleibt noch 
743/s M ill . Rbthlr .  S i lber  übr ig ,  während der Gesammtverlust der H e rz o g tü m e r ,  
wie vorhin bemerkt, höchstens 17 M ill .  Rbt. S i lb e r  beträgt, oder über die E inw ohner 
vertheilt:

für das Königreich c. 58  R b t.  S .  pr. K o p f ,
für die H erz og tüm er  c. 21 R b t .  S .  pr. Kopf.

D a ß  die Bewohner des Königreichs durch die angedeuteten ungeheuren Berlüfte und 
w ir möchten sagen durch die stiefmütterliche B ehandlung  von S eiten  der gemein
schaftlichen S taa ts reg ie run g  weit mehr in Armuth und Kraftlosigkeit versetzt worden, 
a ls  die H e rz o g tü m e r ,  wird zwar von den »Schlesw ig-H ols te inern" ,  wenn von der 
P räg ra va t io n  die Rede ist, entschieden geläugnet. R u r  wenn sie andere Zwecke dadurch 
zu erreichen hoffen, trifft es sich zuweilen, daß auch diese W ahrheit a ls  M itte l von 
ihnen benutzt wird. S o  enthält z. B .  die N r .  178 der »Schlesw. Holst. Zeitung" 
vom v. I .  einen Artikel über »Flensburgs  H ande l"  von Advocat B o ysen ,  worin  es 
unter Anderen heißt: »die Finanznoth im J a h r e  1813 brachte D änem ark  a n  d e n  
R a n d  d e s  A b g r u n d e s  u n d  v e r n i c h t e t e  de s s e n  H a n d e l  u n d  W o h l s t a n d "  
und wird ferner angedeutet: daß die D ä n e n  deshalb genöthigt w a re n ,  ihre meisten 
Bedürfnisse an  Fabrikaten und W aaren  von den H erz og tü m ern  zu beziehen. Nachdem 
aber —  heißt es weiter — D änem ark sich vom Druck der Finanznoth erholt hat, 
so bedarf es unserer nicht mehr, und hält H r .  Boysen es daher für dringend nothw en
dig und im Interesse F le n s b u rg s ,  daß die H erzog tüm er  sich dem deutschen Zollver- 
bande anschließen. Auch diese W orte  des H r .  Boysen bestätigen es vollkommen, daß 
die S taa ts las ten  damaliger Zeit hauptsächlich d a s  Königreich zu Boden  drückten, 
und den D ä n e n ,  zum Vortheil der H e rz o g tü m e r ,  die M itte l  r au b te ,  ihren Handel 
und ihre Industrie  selbstständig zu betreiben.*) Unter diesen Umständen w a r  es daher

v) F lensburg, die erste und einzige H andelsstadt im Herzogthum S c h le sw ig  von  nam enöw erther  
B ed eu tu n g , verlor durch den Krieg und die Zerrüttung des G eldw esens ohne Z w eife l mehr, 
a ls  die übrigen S tä d te  der Herzoglhüm cr zusam m engenom m en. Nachdem N o r w e g e n , m it 
welchem Lande F lensburg hauptsächlich in einer lebhaften G eschäftsverbindung stand, im  Zahre 
1814 an Schw eden abgetreten , und die alten H an d elsw ege gesperrt w aren , so müßten neue  
gesucht werden. F rägt m an n u n . ob die hiesigen H andelshäuser solche in H o ls te in , H am 
burg oder in dem großen Deutschland fanden? —  so muß m an diese Frage entschieden m it 
N ein  beantw orten! —  S t a t t  Abnehmer für unsere Fabrikerzeugniffe, fanden w ir  dorten 
übermächtige Concurrenten. D e r  fremden H andelsstadt H am burg wurde cs  v ie lm eh r mög«
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auch den Besitzern von Land und Zehnten im Königreiche nicht möglich, die Zinsen 
der auferlegten Bankhaft von c. 15 M ill .  Rbt. ä  6 V* pCt. herbeizuschaffen, au s  wel
chem G ru n d e  die Regierung sich veranlaßt sehen m ußte ,  die Zinsen von */« dieser 
B a n k h a f t ,  welche eine jährliche Sum m e von 8 20 ,00 0  Rbt. ausmachte, den Land- 
und Zehntenbesitzern in D änem ark , in dem an die Staatskasse zn leistenden, im Ver- 
hältn iß  zu den Herzogthümern weit g rößeren , Steuerbeitrag zu kürzen, und an die 
Bank  zu entrichten. Scheinbar wurden die Landbesitzer im Königreiche gegen die 
Landbesitzer in den Herzogthümern dadurch im Vortheil gestellt, indem jene nur  Vs, 
diese dagegen den vollen B etrag  der Bankhaftzinsen zu entrichten hatten. Diese T h a t 
sache haben T iedcm ann und Andere daher auch benutzt, um das  Volk glauben zu 
machen, a l s  wären die Hcrzogthümer dadurch an  Capita l  21%  Mill. und an  Zinsen 
und Ziuseszinscn 1 7 %  M i l l . ,  in 30  Ja h re n  also im Ganzen um 39 Mill. Rbt. zu 
kurz gekommen, in welcher Veranlassung T iedemann sich denn bei dem früher gedach
ten Haddebyer Volksfeste des Ausdrucks „betrogen" bediente. Diese Behauptung  ist 
jedoch g ru n d lo s ,  und beruh t ,  wie die nachfolgenden Zahlen ergeben w erd en ,  auf  
Schein und Einbildung. Nach den den S tä n d e n  der Hcrzogthümer im J a h re  1846 
von S e i ten  des Finanzcollegiums gemachten M itthe i lungen ,  betrug die S teuer  von 
Land und Zehnten in Dänemark in den gedachten J a h re n  jährlich an  die S t a a t s 
kasse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,8 5 6 ,00 0  Rbt. S .
Zinsen an  die B ank  für Vs der H a f t .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164 ,000  —

mithin an  die Staatskasse und die B ank  im Ganzen 3 ,02 0 ,00 0  Rbt. S .  
Die Hcrzogthümer zahlten dagegen an Landsteuer, namentlich in den Ja h re n  1813—

1 8 1 7 ,  an die Staatskasse j ä h r l i c h ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  799 ,478  R b t.  S .
und an die Bank  für die volle. Haft  des Landbesitzes an Zinsen

ä  6 %  pCt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  772 ,528  —
oder zusammen an Staatskasse, und Bank  1 ,572 ,006  R b t.  S .

D a s  V erhältn iß  stellt sich also wie 100 zu 5 2 ,  oder wenn man diese S u m ,  
men über die ganze Bevölkerung (1840  in Dänemark 1 ,283,027  und in den Herzog
thümern 803 ,619  E inw ohner)  vertheilt , so zahlte das  K ö n i g r e i c h  für Land und 
Z e h n te n , sowohl an  die Statskasse a ls  an die Bank  2 R b t.  39 Rbß. S .  und die

lich gem acht, theils durch die der holsteinischen S ta d t  A ltona gewährten P r iv ile M n  . theUs 
durch die noch lan g e  fortdauernde m angelhafte Z olle in rich tu n g , unser Land/nach W illkühr 
auszu b eu ten , und jede selbstständige H andclSuntetnehm ung von  S e ite n  FlessSburgs und der 
übrigen S tä d te  des Hcrzogthum S S c h le sw ig s  zu lähm en. Hätten w ir daher auf H ülfe von  
dieser S e ite  rechnen m üssen , so w äre an ein ferneres Em porblühen F len sb u rgs, zum großen  
N achtheil der in dessen N ähe befindlichen Landdistricte, nicht mehr zu denken gew esen. W aS  
aber Flenöburg vom  gänzlichen U ntergange rettete und a ls  B a sis  für dessen fernere Existenz 
angesehen zu werden verd ient, d as waren die E rw erbsquellen , welche sich d am als im K önig, 
reiche D änem ark und dessen C olonicn  eröffneten, und w ohin unser H andel und Absatz an Lan. 
deSsabrikaten und Erzeugnissen von Jahr zu J a h r  an B edeutung zunahm . G ew ährt daS 
Geschäft nach D änem ark auch jetzt geringere V ortheile a ls  zur Z eit der daselbst vorhandenen  
N oth und Kraftlosigkeit, so verbleibt doch die dankbare Rückcrrinnerung an daS Geschehene 
ungeschwächt in der B rust eines jeden recht- und billigdenkenden F len sb u rgers!
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H e r z o g t ü m e r  1 Nbt. 9 0 Rbß. <&. pr.Kopf. Demnach haben nicht die Landbesitzer in 
den Herzogthümern, sondern diejenigen im Königreiche einen gerechten G ru n d  zur 
Klage über zu schwere Abgaben, und muß cs Jedem  einleuchten, daß es eine dop
pelte Ungerechtigkeit gewesen w ä re ,  wenn die Land- und Zehntenbesitzer in Dänemark 
auch noch, ohne eine verhältnißmäßige Herabsetzung ihrer Abgaben an  die Staatscasse, 
die Zinsen der 5/e H af t ,  w orauf  Tiedemann seine ,,39 Millionen B erec hn un g ,"  um 
welche, wie er sag t ,  „sein Dolk" betrogen sein soll, begründet, an  die B ank  mit
8 2 0 .0 0 0  Rbt. S .  jährlich hätten zahlen müssen. E s  ist zwar hier zu bemerken, daß 
der zu leistende Steuerbeitrag von Land und Zehnten in D änemark den W erth von
3 0 6 .0 0 0  T onnen  Rocken und 3 06 ,00 0  T onnen  Gerste ausmachte. Nach dem lau t V er
ordnung  vom 6. J u n i  1811 und 9. J u l i  1813 eingeführten Steuersystem wurde die
ser Kornbetrag nemlich jedes J a h r  mit baarem Gelde nach der Durchschnittszahl der 
Landespreise der E rn te  jedes vorher gegangenen J a h r e s , welcher B e trag  für beide 
Getreidearten , zu 4  R b t.  64  Rbß. S .  pr. T on ne  durchschnittlich berechnet, die obige 
S u m m e  von 2,886,000 Rbt. S .  ausmacht, erlegt. —  M a n  hat aber dagegen ein
g e w a n d t ,  daß die Kornprcise in den folgenden J a h r e n  sich weit niedriger stellten, 
und dies einen geringeren Steuerbeitrag von Sei ten  des Königreichs zur Folge 
gehabt hat.

Um diesem E inw and  zu begegnen, brauchen w ir  bloß zu bemerken, daß die 
Preise für K o r n ,  frei an B o rd  in den dänischen Provinzen geliefert, durchschnittlich 
in den 10 J a h re n  von 1 8 1 3 — 1822 für Rocken 5 R b t.  32  Rbß. und für Gerste 
3 R b t.  72  Rbß. S . ,  mithin für beide Getreidearten 4  R b t.  52 R bß. S .  p r.  T o n n e  
betragen haben * ) .  E s  ist demnach k la r ,  daß die Landbesitzer in den Herzogthümern 
verhältnißmäßig keinen größeren B eitrag  zu den B a n k -  und S taa ts las ten  geliefert 
h aben ,  a ls  die Land- und Zehnten-Besitzer in Dänemark.

Ferner  hat man auch häufig darüber Beschwerde geführt,  daß die B ankhaft
pflichtigen in den Herzogthümern im J a h r e  1818, statt Interessenten der Nationalbank 
mit einer Z inszahlung von 6 Vs pCt. zu verbleiben, es n ach  e i g n e r  f r e i e r  W a h l  
vorzogen, für Bankhaften zum Betrage  von c. 11 Vs M ill .  Rbt. ä  6 pCt. Zinsen an  
das Altonaer Liqvidations - In s t i tu t  überzugehen. S in d  die Bankhaftpflichtigen aber 
dadurch benachtheiligt, so haben sie allerdings Ursache zu bereuen, daß sie sich, nach 
einer ihnen gestellten Bedenkzeit von 6 M o n a t e n , durch Einflüsterungen schlechter 
R athgeber , deren S treben  bereits dam als dahin zielte, jede Gemeinschaft und V erb in 
dung  mit Dänemark, es koste auch w a s  es w o lle ,  aufzulösen, verleiten l ieße n ,  auf  
ihr Aktienrecht in der Nationalbank Verzicht zu leisten. D a ß  sie aber dadurch ein 
Recht zur Klage über Benachtheiligung von Seiten  D änem ark 's  erlangt h aben ,  kann 
durchaus nicht zugegeben werden. Ueberdem ist hier nicht außer Acht zu lassen, daß die 
Land- und Zehntenbesitzer im Königreich, n i c h t  e i n m a l  d i e  W a h l  h a t t e n ,  sondern 
auf dieses Recht für die V« der B ankhaft  zum Betrage von c. 12  Vs M ill .  Rbt. S . ,  
wovon sie, wie oben nachgewiesen, in dem verhältnißmäßig höheren S teuerbeitrag  die

* ) E in e specielle Uebersicht der Gctreidepreise in den gedachten Jah ren  enthält N athanson 'S  „ N a 
tio n a l- og S ta tsh u u S h old n in g ."
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Zinsen ä  6'/2 pCt. mit 820 ,000  R b t.  jährlich an  die Statscasse erlegten, u n b e d i n g t  
V e r z i c h  t l e i s t e n  m ü ß t e n .

W a s  nun  die Gesammtbesteueruug anbe lang t,  so lassen w ir hier eine Ver- 
gleichnng nach der Finanzrechnung vom J a h r e  1833 folgen.

I n  diesem J a h re  betrug die E innahm e au s  dem Königreiche an Land-, H a u s 
und R angsteuer  z u s a m m e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,251 ,919  Rbt. S .
D a v o n  zahlte die Staatskasse wieder die Zinsen der 5/c B ank

haft in Land - und Zehnten an die Nationalbank mit . . 8 2 0 ,0 0 0  —
und cs verblieb mithin für die Staatskasse übrig 2 ,431 ,919  Nbt. S .

D ie  E innahm e an Zoll (der Sundzoll ausgenommen) und Eon#
sumtionssteuer b e t r u g   2 ,993 ,148  —

Verschiedene andere E i n n a h m e n   907 ,805  —
zusammen 6 ,332 ,872  Rbt. S .

D ie  Herzogthümer Schleswig und Holstein zahlten dagegen an Contribution, 
H a u s -  und Landsteuer, sowie an Kopf- und Rangstcuer im Ganzen 1 ,810 ,661  Rbt. S .
An Zoll mit Inbegr if f  des Canalzolls * ) ................  660 ,88 2  —
Verschiedene andere E i n n a h m e n ....... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 511 ,01 0  —

zusammen 2 ,982 ,553  Rbt. S .

Vertheilt man diese S um m e über die E inw ohnerzah l, so steuerte das König
reich 4 R b t.  90  Rbß. und die Herzogthümer 3 Rbt. 68 Nbß. S .  p r.  Kopf. D a s  sind, 
mit Ausnahme des Canalzolls (c. 74 ,000  Rbt. jährlich) sowie der unten bemerkten 
S u m m e , welche a ls  Steuerbeitrag au s  den D om ainen angenommen werden kann und 
nicht in obiger Berechnung mitenthaltcnd ist, sämmtliche Abgaben, welche die S teue r 
pflichtigen sowohl directe a ls  indirecte im J a h r e  1835 in der Wirklichkeit entrichtet 
h a b e n , und hatten hiernach die E inwohner des Königreichs c. 25 pCt. mehr an  
S te u e rn  aufzubringen a ls  die Einwohner der Herzogthümer. Z w a r  hatte die S t a a t s -  
caffe eine Einnahme au s  den Königl. Forsten und andere Dom ainen  in Dänemark 
von 170 ,919  Rbt. S .  und in den H erzog tüm ern  von 1 ,450 ,712  Rbt. S . ;  allein es 
sind diese S taa tse in nah m e n ,  mit geringen A usna hm e n ,  nicht a ls  Steuerbeiträge von 
S e i te n  der Einw ohner zu betrachten. ES kann nemlich nicht a ls  eine Last angesehen 
w erd en ,  daß die Besitzer von Königl. Grundstücken und Forsten für den Gebrauch 
derselben eine Pacht an  die S taatskasse leisten, indem sie ebenfalls eine Pachtsumme 
zu entrichten haben w ü rd e n ,  wenn solche Eigenthum vou Privatpersonen wären. 
Ueber den sogenannten Erbbuchseinnahmen befinden sich dagegen einige Pöste, welche 
a l s  wirkliche Steuerbeiträge angesehen werden können. I n  der Finanzübersicht von

*) D e r  C analzoll kann eigentlich nicht a ls  eine den Herzogthüm ern ausschließlich gehörende E in 
nahm e angesehen w erd en , indem die Anlagckostcn des C a n a ls , c. 6  M ill. M ark C o u r ., in 
den Jahren 1784— 90  von der gemeinschaftlichen S taatsk asse  bestritten worden sind, welches 
ebenfalls eine Verm ehrung der von der R egierung d am als  in U m lauf gebrachten alten Cou» 
r a n t'Bankzettel zur F o lge  gehabt hat.
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1841 werden dieselben jedoch n u r  zu 124 ,667  R b t.  S . ,  also kaum zu Vio der 
sam m t.Einnahme a u -  den D om am en in den Herzogthümern berechnet. W enn nun 
aber auch die Einnahmen au s  den Königl. D o m a in e n ,  nemlich 170 ,949  Rbt. S .  für 
das  Königreich, und 1 ,450 ,712  Rbt. S .  für die Herzogthüm er, a l s  eine Besteuerung 
der E inw o hn er ,  w a s  es , wie gesagt, mit geringer A usnahm e, nicht ist, in An
schlag b r in g t ,  so betrug die S taa tse innahm e im J a h r e  1835 a u s  dem König
reiche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,503 ,821  Rbt. T .
und au s  den H e r z o g t h ü m e r n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,433 ,265  —
oder nach der Einwohnerzahl vertheilt: für das Königreich 5 R b t.  7 R b ß .  und für 
die Herzogthümer 5 R b t.  49 R bß .  pr. Kopf. Demnach haben die Herzogthümer aller
d ings einen geringen B eitrag  von 42  Rbß. oder c. 13 ß Cour. pr. Kopf mehr ge
leistet; allein hier darf  nicht unberücksichtigt bleiben:

1) daß in den J a h re n  1767 —  1774 zur Abbezahlung und Verzinsung der ge
meinschaftlichen Staatsschuld für 7 bis 8 Mill. R b t.  Königl. D om ainen  in Dänemark 
verkauft worden sind; Zwar befindet sich noch ein T he il  des daraus  erlößten Capitals 
unter den Königl. Activen, allein derselbe wurde bisher zur Verzinsung der für Kö
nigreich und Herzogthümer gemeinschaftlichen Staatsschuld angewandt. D a  aber nicht 
zu einem verhältnißmäßig gleichen Werthe von den in den Herzogthümern befindlichen 
Königl. Dvmainen zum Nutzen allgemeiner Staatszwecke veräußert worden sind, so 
ist es unbillig und selbst ungerecht, bei der Abwägung der Steuerbeiträge eines jeden 
T h e i l s ,  diese von dem Umstände abhängig sein zu lassen, ob in dem einen S taa tS -  
theile größere S taa tödom ainen  sich befinden, a ls  in dem anderen ;

2) daß die Hoheit über den Sundzoll eine der dänischen Krone gehörende Ge
rechtsame ist, dessen E innahm e unläugbar  a ls  ein S ta a tsb e i t ra g  von Seiten  deS 
Königreichs betrachtet werden m u ß ,  wenn man die B ehauptung  geltend machen will, 
daß die Domaineneinnahme a u s  den in den verschiedenen Theilen des S t a a t e s  lie
genden D om ainen a ls  ein getrennter Beitrag  von jedem S taa ts the i l  für sich an 
gesehen und mit den vom Volke erlegten eigentlichen S teue rn  und Abgaben vermischt 
werden soll; und endlich

3) daß die Abwägung der Deitragssum m e, welche jeder Theil an die S t a a t s 
kasse zu leisten ha t ,  nach der K opfzahl, ein für die Herzogthümer sehr günstiger 
Maaßstab ist, welches weitter unten gezeigt werden soll.

I m  J a h r e  1838 trafen die Finanzen eine Uebereinkunft mit der N ationa l
b a nk ,  wonach die Entrichtung der Zinsen für die %  B ankhaft  in Land und Zehnten 
in Dänemark au fhö r te , und wodurch die S taa tse in nah m e  a u s  dem Königreiche um
492 ,00 0  R bt.  S .  jährlich vermehrt wurde. Dagegen wurde es bestimmt, daß die 
Zinsen der übrigen %  dieser Bankhaft in noch 33  J a h r e n , mithin b is zum J a h r e  
1876 auf die frühere W eise ,  daher in den S teue rn  gekürzt, mit 3 2 8 ,0 0 0  Rbt. j ä h r 
lich an die Nationalbank entrichtet werden sollten- D ie  Grundbesitzer in den Herzog
thümern wurden bekanntlich im J a h r e  1845 von der E rlegung  der Bankzinsen befreit. 
Hätten die Land- und Zehntenbesitzer im Königreiche diese Abgabe auch n u r  in den 
7 'At J a h re n  vom 1. October 1838 bis zum 1. October 1845 von der %  H aft  mit 
jährlich 820 ,00 0  Rbt. au f  die frühere Weise zu zahlen gehabt, so würde ihnen nicht, 
wie eS jetzt geschieht, in dem angegebenen Zeitraum von 38  J a h r e n  12 '/» M ill .  son-
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dern n u r  c. 67» Mill. Rbt. S .  in den an  die Staatscasse zu entrichtenden S teuern  
gekürtzt worden sein. Z w a r  hatte diese V eränderung  keinen Einfluß auf die eigent
liche Besteuerung, denn im G ru nd e  konnte es den Steuerpflichtigen gleichgültig sein, 
ob die von ihnen zu leistenden Abgaben den Finanzen oder der Nationalbank zu G ute 
kamen; allein wenn davon die Rede ist, welcher S taa ts the i l  übervortheilt ist, so hat 
daS Königreich doch eine verhältnißmäßig gleiche Beitragssumme zu den S taatslasten  
wie die H e rz o g tü m e r  nachzuweisen, ohne daß es die gedachten, bis zum J a h re  1876 
zu zahlenden Bankhastzinsen von 328 ,000  Rbt. jährlich,  in Anschlag bringen kann. 
D a S  Königreich muß m ith in ,  außer einem verhältnißmäßig gleichen S teuerbeitrag, 
fortwährend eine Last t r a g e n , wovon die H erz og tü m er  im J a h r e  1845 befreit w or
den sind.

Am 1. J a n u a r  1839 tra t  die neue Zollverordnnng in K ra f t ,  wodurch die 
Zolleinnahme in den H erzog tüm ern  einen bedeutenden Zuwachs erhielt. Auch diese 
V eränderung  gab zu einer endlosen Beschwerdeführung von Seiten  der „Schleswig- 
Holsteiner" Veranlassung, indem sie darauf  bestanden, daß diejenige S u m m e ,  welche 
der Zoll demnach mehr wie früher einbrachte, nicht den mit dem Königreiche gemein
schaftlichen Finanzen, sondern ausschließlich den H erzog tüm ern  allein zu G ute kom- 
men sollte. E in  solches Verlangen wäre aber nu r  dann in der Billigkeit begründet 
gewesen, wenn es sich ergeben hätte , daß die H erzog tüm er  außer jenem Zollüberschuß 
den ihnen zufallenden verhältnr'ßmäßigen B eitrag  zu den gemeinschaftlichen S t a a t s 
lasten geleistet h ä t te n ; dies w ar  ind eß , wie die späteren Rechnungsübersichten erge
ben w erden , durchaus nicht der Fall. Ueberdies ist zu berücksichtigen :

1)  daß bei Aufhebung der bis dahin stattgehabten Zollfreiheiten, an die B e t e i 
l ig ten ,  namentlich in Holstein, eine Entschädigungssumme von 2 ,304 ,200  Rbt. S .  
von S e i ten  der gemeinschaftlichen Staatscasse, also auch g rö ß te n te i ls  auf Kosten des 
Königreichs, ausbezahlt werden mußte;

2)  daß die Zolleinnahme a u s  den H erzog tüm ern  zu einer größeren Sum m e in 
der Finanzrechnung aufgeführt ist, a ls  sie in der Wirklichkeit beträgt. S o  z. B .  ist 
der Ausfuhrzoll, welcher in den H erzog tüm ern  entrichtet wird (1 8 4 0  c. 145 ,000  Rbt.)  
darin  enthaltend, obgleich jedenfalls mehr a ls  der vierte Theil dieser S u m m e ,  oder 
c. 36 ,0 00  Rbt. für dänische Producte, a l s :  Ochsen, P ferde ,  W olle ,  Felle und Häute 
u. s. w., welche frei in die H erzog tüm er  eingehen, und erst bei der Ausfuhr au s  den
selben verzollt w erden ,  erlegt worden ist. Ferner wird jährlich ein weit größeres 
Q u a n tu m  fremder verzollter W aaren  von den H erzogtüm ern  nach dem Königreich 
eingeführt, a ls  dies umgekehrt der Fall ist. Diese M ehrausfuhr hatte im J a h re  1840 
einen Werth von c. 2 50 ,000  R b t.  Rechnet man den Durchschnittszoll davon zu 
127a p E t . , so beträgt die Abgabe davon c. 31 ,000  R b t . ,  welche ebenfalls a ls  E in 
nahme au s  den H erzog tüm ern  in der Finanzrechnung aufgeführt w o rden ,  obgleich 
das Königreich auch diese S um m e in dem Kaufpreise der W aaren  zahlen müßte. D a s 
selbe gilt auch von denjenigen W a a re n ,  welche bei der E infuhr in Dänemark einem 
Differenzzoll unterworfen sind, a ls  Caffe, R u m , W ein, M anufacturw aaren  u .s .w . ,  und 
wovon wahrscheinlich Q u an ti tä ten  zu einem Werthe von c. 3k  Mill. Rbt. jährlich in 
Dänemark eingeführt worden sind; sowie endlich von den zu den Fabrikaten verbrauch
ten Rohprodukten a ls  T abak ,  Zucker u. s. w . , welche frei in Dänemark eingehen,

3
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und wofür ebenfalls der erlegte Zoll den Hcrzogthümern gutgeschrieben wird, während 
D änem ark  denselben in der Wirklichkeit bezahlen muß. W enn  w ir  nun  die Gesamnu- 
fum me, welche den Herzogthümcrn dadurch zu viel in E innahm e gestellt worden , zu
9 0 ,0 00  N bt.  jährlich annehmen, so glauben w ir uns  der Uebertreibung nicht schuldig 
gemacht zu haben;

3 )  daß es nicht unbeachtet zu l assen, daß die gemeinschaftliche Staatskasse zur 
Anlegung von Chausseen in den Hcrzogthümern eine S um m e von c. 37z Mill. 
R b t.  theils verausgab t,  theils zu zahlen sich verpflichtet h a t ,  während die Commünen 
in  D änem ark  ihre Chausseen für eigne Rechnung bauen müssen.

Als Gegenstand der Beschwerdeführung ließ man ferner die Kopfsteuer dienen. — 
Diese im vorigen J a h rh u n d e r t  im ganzen S ta a te  eingeführte S te u e r  wurde 1816 in 
Dänemark  abgeschafft und zum Theil zu der früheren Haussteuer gelegt, während sie 
in den H erzog tüm ern  unter der seitherigen B enennung  fortbestand. Um Erbitterung 
im Volke hervorzurufen, w ar  dieser Klagepunct sehr geeignet, indem die Kopfsteuer 
allerdings für die niederen Classen der Bevölkerung sehr drückend w ar.  Die Regie, 
run g  erklärte sich daher auch b e re i t , diese Abgabe aufzuheben, wenn der Betrag  
dafür —  c. 380 ,000  Rbt. jährlich *) —  den Finanzen auf  andere Weise von den 
Herzogthümcrn erstattet würde; allein dazu fanden die „Schlesw ig-H olste iner"  sich 
nicht bereit/ sondern sie bestanden vielmehr darauf, daß, weil die D än en  diese S teue r  
nicht zu tragen hä t ten , so müßten die H erz og tüm er  auch davon befreit werden. Wie 
unbillig ein solches Verlangen w a r ,  und wie man dabei ganz und gar  übersah, daß 
das Königreich nicht minder drückende Abgaben zu einem weit größeren Betrage  zu 
entrichten h a t te ,  welche die H e rz o g tü m e r  nur dem Namen nach kennen, ergiebt die 
nachfolgende Uebersicht der wichtigsten S te n e r n ,  welche die E inw ohner der verschiede
nen S taa ts the i le  nach der Volkszählung von 1845 im Durchschnitt der 6 J a h r e  1841 
bis 1 8 4 6 ,  sowohl direete a ls  indirecte jährlich pr. Kopf entrichtet haben.

1 Dänemark.

A. D i r e c t e  S t e u e r n :  „  „pr. Kopf
Landsteuer nach Abzug der 2/c Bankhaftzinsen von Land und Zehnten 1 Rbt. 7 6  7 s  ß
E r t r a s t e u e r    —  4 %  -
H a u s s t e u e r    —  267s -
Wegcsteuer   —  13% -
Fouragesteuer und Marschgelder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . „ —  147s -
Verschiedene A b g a b e n    —  7% -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 Rbt. 467s ß

*) V on  E rlegung der Kopfsteuer w aren die B ew ohner von  Holstein zum großen T h eil von  
jeher befreit.
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T ra n s p o r t  2 Rbt. 4 6 %  ß

B . I n d i r e c t e  S t e u e r n :
Z o l l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m  6 1 %  9
Accise und  Consumtionssteuer   —  94  -
S te m p e l s te u e r    —  2 5 %  -
Abgaben von Erbschaften rc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » —  1 0 %  -
D epartem ents-  und Gerichtssporteln........................... „ —  1 6 V s-

-------------------  3 Rbt. 1 5 %  -

C. V e r s c h i e d e n e  A b g a b e n :
L o t t o - E i n n a h m e  1 5 %  st
Verschiedene Einnahmen  12%  -  ^

Zusammen, pr. Kopf 5 Nbt. 90  ß

S  Schleswig und Holstein.
A . D i r e c t e  S t e u e r n :  pr. tfopf

C o n t r ib u t io n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nbt. 8 1 %  ß
L a n d s t e u c r ...................... . . . . . . .  ̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   —  4 5 %  -
H a u s s t e u e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  „ —  17 -
Kopfsteuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     —  4 2 %  -
W e g e s t e u e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ —- 7 -
M agazin  - P r ä s t a n d a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   —  1 8 %  -
Verschiedene A b g a b e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  ,, —  1 3 %  -

2  Nbt. 3 3 %  ß
B. I n d i r e c t e  S t e u e r n :

Z o l l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i m  51 Vs st
S t e m p e l s t e u e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   —  1 9 %  -
Abgaben von E r b s c h a f t e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   —  1 5 %  -
Departements- und G erich tsspor te ln ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ —  6%  -

 -------------------  1 —  9 3 %  -

C. V e r s c h i e d e n e  A b g a b e n :
Lotto - E i n n a h m e    20%  ß
Verschiedene Einnahm en   7 %  -

  „ —  2 8 %  -
Zusammen Pr. Kopf 4 R b t . 5 9 ß  S .

Die vorstehende Vergleichung zeigt, auf  welche verschiedene Arten die S teuern  
in den beiden S taa ts the ilen  erhoben werden. S o  z. B .  zahlten die Herzogthümer an 
Kopfsteuer kaum 43 Rbß. und das  Königreich an Accise- und Consumtionssteuer 94 Rbß. 
Pr. Kopf, und daher konnte das Königreich mit demselben Rechte die Aufhebung der

3*
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Accisesteuer, a ls  die Herzogthümer die Abschaffung der Kopfsteuer, ohne dafür auf 
andere Weise Ersatz zu leisten, verlangen. D ie  Hauptsache, w orauf  es hier ankömmt, 
besteht d a r i n , zu e rm it te ln , ob die E inw ohner der verschiedenen S taa ts the i le  einen 
verhältnißmäßig gleichen B eitrag  zu den S ta a t s l a s te n , sei es nun  directe oder indi
recte, a u fb r ing en , und darüber dürften die nachfolgenden Berechnungen die erfor
derlichen Aufklärungen geben.

D ie  den S tä n d e n  der Herzogthümer im J a h re  1846 von S e i te n  der Finanz
verwaltung gemachten M ittheilungen enthalten eine Vergleichung über die Abgaben# 
Verhältnisse in den 6 J a h re n  1841— 1846, wofür die Finanzrechnungen für die J a h re  
1841 — 1844 und die B udgets  oder Voranschläge der folgenden 2 J a h r e ,  1845 und 
1846 , a ls  G rund lage  gedient haben. Darnach  betrug die E innahm e im Durchschnitt
dieses Zeitraum s zährlich an  S teuern  und A bgaben , die Einkünfte au s  den Domai-
nen ausgenommen, a u s  dem Königreich im G a n z e n   7 ,651,791  Rbt.
und desgleichen au s  txhi H erz og tü m ern  Schleswig und Holstein . 3 ,902,745 —

Diese S um m en  über die E inw o hn er ,  nach der Volkszählung von 1845 ver
theilt, ergiebt für das  Königreich 5 Rbt. 64 ß und für die Herzogthümer 4 Rbt. 63 ß
pr.  Kopf. D a  aber seitdem auch die Finanzrechnuugen über die wirkliche Einnahme 
in  den gedachten beiden letzten Ja h re n  1845 — 1846 erschienen s in d ,  und dieselben 
noch mehr Zuverlässigkeit gewähren, a ls  die B udge ts  oder Voranschläge, so lassen w ir  
noch einige darauf  basirte Vergleichungen hier folgen. E s  ergiebt sich darnach , daß 
die Durchschnittssumme an  directe und indirecte S teuern  in den 6 J a h re n  1841—  
1 846  im Ganzen jährlich betragen hat:
von dem Königreiche  8 ,018 ,000  R bt.
und von den H e r z o g th ü m e r »   3 ,88 7 ,00 0  —

Diese S u m m e n , über die Volksmenge verthe il t , ergeben den vorher speciell
angeführten Steuerbeitrag pr. Kopf v o n :

5 Rbt. 90  ß für das  Königreich und
4  —  59 -  für die Herzogthümer.

Und dazu kommt noch, daß die Einwohner des Königreichs, wie vorhin erwähnt, bis 
zum J a h re  1876 jährlich 328 ,000  Rbt. an  Zinsen von %  der Bankhaft in Land und
Zehnten zahlen müssen. Rechnen wir n un  noch die E innahm e von den König!. D o 
mainen, welche, wie oft gesagt, mit geringer Ausnahme, nicht a ls  eine von den E in 
wohnern getragene S teue r  angesehen werden k ann ,  h inzu , nemlich nach dem D urch
schnitt der erwähnten 6 J a h re n  jährlich für das Königreich . . . 268 ,000  R bt.
und für die H e r z o g t h ü m e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,337 ,000  —
B ringen  w ir ferner den Canalzoll für die Herzogthümer in Anschlag, und ziehen w ir 
den vorhergedachten Zollbetrag von c. 9 0 ,0 0 0  Rbt. von der E innahm e der Herzog
thümer a b , und rechnen denselben, a ls  von dem Königreiche bezahlt,  w a s , wie be
merkt, wirklich der Fall ist, auch diesem zu G u t e ,  so ergiebt sich das folgende 
R e s u l ta t :
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1. D as Königreich.
An directe und indirecte S t e u e r n ,  wie o b e n ............  8 ,01 8 ,00 0  Rbt.
„ E innahm e aus  den Königl. D o m a i n e n ....... . . . .. . .  268 ,000  —
* Antheil an  die in den Herzogthümern erhobene Zolleinnahme . 90 ,000  —

Zusammen 8 ,376 ,000  R b t.

S. D ie Herzogthümer.
An directe und  indirecte S teue rn ,  wie o b e n .................. 3 ,88 7 ,00 0  R b t.

„ E innahm e aus  den Königl. D o m a i n e n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,337 ,000  —
.. Ueberschuß vom Canalzoll im Durchschnitt jährlich . . . . .  7 4 ,000  —

5,298 ,000  R b t
D a v o n  geht ab der für das  Königreich erhobene Zollbetrag v o n . . 9 0 ,000  —

M ith in  verbleibt 5 ,2 0 8 ,0 0 0  R b t.

W e n n  man diese S um m en  gleichmäßig nach der letzten Volkszählung vertheilt, 
so haben die Herzogthümer verhältnißmäßig 10,000R bt.  S .  zu w e n i g  beigetragen. 
Diese Vergleichungen ergeben, daß die steuerpflichtigen Bewohner des Königreichs 
bisher weit größere Lasten zu tragen ha t ten ,  a ls  die Bewohner der Herzogthümer, 
und daß, selbst wenn man die Einnahme au s  den Königl. D om ainen für jeden S t a a t s 
the il ,  w o raus  sie fließt, tu Anschlag b r in g t ,  die Herzogthümer auch dann nicht im 
S tand e  sind, eine verhältnißmäßig gleiche Beitragssumme zu den gemeinschaftlichen 
S taa ts las ten  nachzuweisen.

D ie  S tä n d e  der Herzogthümer haben zwar die Bemerkung gemacht: „daß 
die Bevölkerung nicht den einzigsten Maaßstab zur Beurtheilung einer g e r e c h t e n  
Vertheilung der S taatslasten  abgeben könne." W ir  sind damit, wie bereits vorhin 
angedeutet, vollkommen einverstanden, und werden w ir daher einen andern W eg 
wählen, der unzweifelhaft zu einem weit gerechteren Ziele führt. E s  ist bekannt, daß 
die Steuerpflichtigen a u s  ihren Landeserzeugnissen und Produkten, sowie a u s  ihrem 
Handel und der Schiffahrt die M itte l ,  er langen , um die Abgaben an  den S t a a t  zu 
leisten, daher ist auch das reine Einkommen die wahre Quelle, w oraus  alle S te u e rn  
bezahlt werden. D ie  Ausfuhr Dänem arks an eignen Landeserzeugniffen und Produkten 
sowohl nach dem Auslande a ls  nach den Herzogthümern, hatte im Durchschnitt der bei
den Ja h re  1836 und 1837 einen W erth  von kaum 10 M ill .  Rbthlr .  S .  jährlich. 
Nehmen w ir nun a n ,  daß die größere Anzahl M i l i t a i r ,  und die vom S ta a te  für 
gemeinschaftliche Zwecke besoldeten Beamten, deren sich bisher mehr in Dänemark, wegen 
der da'elbst befindlichen Residenz, a ls  in den Herzogthümern aufhielten, —  dänische 
Producte und Erzeugnisse zum Werthe von 1 M illion R b t.  verbraucht h aben ,  so 
betrug die Einnahm e der Steuerpflichtigen in Dänemark a u s  den eignen Produkten 
nnd Erzeugnissen im Ganzen jährlich 11 M ill .  Rbt. S .  D ie  clarirten Ausfuhren der 
Herzogthümer, sowohl nach dem AuSlande a ls  nach D änemark, hatten in den ß 
Jahren 1833— 1838 durchschnittlich einen W erth von c. 11 Va M ill .  Rbt. jährlich. 
Für den Verbrauch der außerhalb der Zolllinie belegenen S t a d t  Altona an inlän-
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dischen Produkten  und Erzeugnissen bringen w ir ,  obgleich die Ausfuhren dahin, urd 
zwar für den Verbrauch daselbst, nur  zu 220,000 Rbt. jährlich angegeben sind, \  
M ill .  R b t.  in Abzug. D e r  wirkliche Werth der Ausfuhren der H erz og tü m er  betrug 
mithin auch eine S um m e von 11 Mill . R b t.  jährlich. —  D ie  T rennungspar te i  hat 
ferner in  den öffentlichen Blättern  oft und wiederholt damit gepocht, daß die Lastea- 
trächtigkeit der Handelsflotte der H erz og tü m er  die Größe der Handelsflotte Dänemarks 
um etwa 1000 Commerz-Lasten übersteige. D a s  verhält sich allerdings s o , allein 
d a ra u s  folgt auch, daß die Einnahme der H erz og tü m er  a u s  dem Handel und der 
Schiffahrt, dieser E innahm e Dänemarks an Größe gleichkömmt. M i t  der Einnahme 
a u s  der Fabrik-Industrie verhält es sich ohne Zweifel ebenso, w as  dadurch bestätigt 
w i rd ,  daß die H erz og tü m er  bisher eigne Fabrikerzeugnisse zum Belaufe von über 
2 M ill .  R b t.  jährlich nach Dänemark absetzten, während Dänemark bekanntlich fast 
gar keine Fabrikate nach den H erzogtüm ern  ausführte.*) W enn es demnach außer 
Zweifel gesetzt sein dürfte , daß die H erzog tüm er vom Außen eine nicht minder große 
Einnahm e haben , a ls  das  Königreich, so hätte man die gemeinschaftliche Regierung 
auch keiner Ungerechtigkeit beschuldigen können, wenn von den H erzog tüm ern  ein 
gleicher B e i t r a g ,  wie von dem Königreiche, zu den gemeinschaftlichen Staatslastcn 
erhoben worden wäre. I n  diesem Falle stellt sich das Verhältniß wie folgt: Die 
Gesammt. E innahm e des S t a a t s  (Sundzoll  ausgenommen) an direkten und indirekten 
S te u e r n ,  nebst D om aine-E inkünften ,  betrug in den früher bemerkten 6 Ja h re n  
durchschnittlich j ä h r l i c h ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 ,510 ,000  Rbt.
D av on  die Hälfte für die H e r z o g t ü m e r .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,755 ,000  R b t.
D ie  H erz og tü m er  haben jedoch n u r  einen Beitrag geleistet von

h ö c h s te n s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,208 ,000  —  '
mithin nach dem Maaßstab des reinen Einkommens zu wenig . . 1 ,547 ,000  Rbt.

Durch vorstehende Zahlen und Thatsachen glauben w ir  es nun  au f 's  Klarste 
dargethan zu haben, —  und wie w ir hoffen, wird solches auch von Jedem, der Recht 
und W ahrheit  von Schein und Einbildung zu unterscheiden weiß , anerkannt werden,
—  daß die H erz og tü m er  keinen verhältnißmäßig größeren Beitrag  zu den gemein
schaftlichen S taa ts las ten  geliefert haben, a ls  das Königreich.

I m  J a h r e  1846 hat die schleswigsche Ständeversammlung die Nichtigkeit 
dieses Satzes auch anerkannt, w as  daraus  hervorgeht, daß sie die ihr von Sei ten  
der Regierung  vorgelegten „E rläu te rungen ,"  diesen Gegenstand betreffend, fast gänzlich 
mit Stillschweigen überging, und zwar, welches man mit Recht annehmen darf, au s  
dem leicht erklärlichen G ru n d e ,  weil sie sich diesem bündigen Acktenstücke gegenüber, 
außer S ta n d e  sah, eine wirkliche Uebervor'heilung der H erzog tüm er ,  weder in  der 
Besteuerung noch in der Uebernahme der 5/c Bankhaft in Land und Zehnten durch 
die F inanzen , nachzuweisen. D a  aber in Betreff der finanziellen Verbindung mit

* ) D a ß  die vorstehend benannten Werthschätzungcn der Ausfuhren der W ahrheit ziemlich nahe 
kommen, wird der im  v. Zahre von 2 76  In d iv id u en  in dem a u s  c 5000  W ählern bestehenden 
W ahldistrict F len sb u rgs zur Frankfurter N ationa lversam m lung  abgesandte E tatsrath  Francke, 
früher D eputirter in der G eneral-Z ollkam m er in Kopenhagen, bestätigen kontier,.
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D än em a rk  Beschwerde geführt werden müßte, um dadurch die gewünschte T rennung  zu 
bewirken, so wußte man sich dadurch zu helfen , daß man das D ing  umkehrte und die 
Sache von einer ganz andere Seite  auffaßte. I n  dem Committee-Bericht von Eömark
Lüders, T iedem ann u. A. wurde nun  die Behauptung  aufgestellt: „daß von dem an
die StaatScasse im J a h r e  1846 zu leisteten Beitrag  von 4 ,926 ,000  R b t.  n u r  c.
2 ,4 0 0 ,0 0 0  R bt.  den Herzogthümcrn wieder zu G ute gekommen und daselbst verausgabt 
worden seien, so daß jährlich 2'/2 Mill. Rbth lr .  der Circulation in den H erzog tüm ern  
entzogen, und es folglich einleuchtend sei, daß d i e s e  j ä h r l i c h e n  Zu s c h ü s s e  a n  
D ä n e m a r k  das  M ark  des Landes hätten verzehren müssen, wenn die Conjuncturen 
in den letzten Decennien nicht besonders günstig gewesen w ären ."  —  Diese Beschwerde 
wurde nun  durch die Lärmblättcr und selbst in einer von dem Feldprediger „Utge- 
n ann t"  (ein intimer Freund des bekannten P asto rs  Lorenzen in Adelbye) herausge
gebenen, in großer Anzahl im Lande, und namentlich unter das M il i ta i r  vertheilten, 
Schrift, von der gehäßigsten Seite  dargestellt, zur öffentlichen Kunde des Volks, gebracht. — 
Dieser Beschwerdepunct w ar eigentlich recht dazu geeignet, auf die S tim m ung  des Volks, 
welches hauptsächlich in Harnisch gerathet, wenn es seinen Geldbeutel angetastet glaubt, 
zu Gunsten der beabsichtigten T re n n u n g  der Herzogthümer von dem Königreiche vor# 
theilhaft einzuwirken, und leider hat dieser Versuch, wie wir wissen, bei Vielen, welche 
nicht gewohnt sind selbst zu denken und zu prüfen, sondern blindlings zu glauben 
w a s  die sogcnnanten Gelehrten sagen, den erwünschten Erfolg gehabt.

W i r  werden es nun  versuchen, auch die Unhaltbarkeit dieses Beschwerdepunctes 
näher nachzuweisen. W enn  von der S taa tse innahm e n u r  c. 2 ,40 0 ,00 0  Rbt. in den 
Hcrzogthümern verausgab t,  oder daselbst in Umlauf gebracht worden, so wird es Jedem 
einleuchtend sein, daß dies darin seinen G ru n d  hat, daß zur Verzinsung und Abtra
gung der gemeinschaftlichen Staatsschuld a ls  Antheil der Herzogthümer, wie solches 
später gezeigt werden soll, eine Sum m e von c. 1 ,891 ,000  Rbt. S .  verw andt, und 
daß, weil die gemeinschaftliche Regierung ihren Sitz in einer in Dänemark belegenen 
S ta d t  hat, daselbst, wie solches in allen Residenzstädten E uro pas  der Fall ist,, eine 
verhältnißmäßig weit größere S um m e zu allgemeinen Staatszwecken verbraucht wird, 
a ls  in den übrigen Theilen des Landes. E s  ist aber ein großer I r r th u m ,  wenn man 
annimmt, daß die in einer solchen S ta d t  in Umlauf gebrachte größere S u m m e ,  wozu 
die Herzogthümer nur  einen jährlichen Beitrag  von c. 955 ,000  Rbt. S .  leisten, deren 
Einwohner außschließlich zu G ute  kommt. D e r  bei weitem größte Theil davon wird 
für Lebensmittel und Bekleidung des M il i ta i r s  und der Mannschaft der M arine,
sowie für Kriegsmateria l,  Arbeiten bei der Flotte und für das Kriegswesen im Allge
meinen, sowie endlich für geleistete Dienste der erforderlichen gemeinschaftlichen höheren 
S taatsbeamte verausgabt, und n u r  ein geringer Theil davon kann a ls  wirklich reiner 
Gewinn der Einw ohner angesehen werden. Aus diesem G runde haben w ir daher 
auch bei der Ermittelung einer gerechten Besteuerung hinsichtlich der Ausfuhr an 
Landesproducten und Erzeugnissen, dasjenige Q u a n t u m ,  welches Dänemark jährlich 
an  die daselbst befindliche größere Anzahl M ili ta ir  und gemeinschaftlichen S t a a t s 
beamten absetzt, zu einem Werthe von 1 M ill .  Rbt. angenommen. F ür  diese Gegen
stände würden die D ä n e n  ohne Zweifel eine fast ebenso große S um m e im Auslande 
gelößt hahen können. E s  kann in der T h a t  auch für d as  Herzogthum Schleswig,
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sowie für  J ü t la n d ,  Fühnen und den größten Theil von Seeland  und Holstein ziemlich 
gleichgültig sein, ab die Residenz des dänischen S t a a t s ,  wo eine größere Sum m e der 
Einnahme verwandt w i rd ,  in der S t a d t  Kiel oder in  Kopenhagen sich besindet, denn 
nur  derjenigen S t a d t ,  wo die Negierung ihren Sitz hat, und deren nächste Umgebung 
gewährt es einige Vortheile, die jedoch nicht überschätzt werden dürfen. —  V on  diesem 
gewiß richtigen Gesichtspuncte ausgehend, dürfte cs daher auch in der Billigkeit 
begründet sein, daß die Herzogthümer zu der in der Residenzstadt für gemeinschaftliche 
Staatözwecke verwandten S u m m e ,  einen verhältnißmäßigen Beitrag  zu leisten haben.

F ü r  den innern  Dienst in Dänemark und in  den H erz og tü m ern ,  sowie für 
Gesandschaften im Auslande, Handelsconsulate, Kosten für auswärtige  Besitzungen, und 
für unvorhergesehenen A usgaben , wurde nach den Finanzrechnungen für die 6 J a h re n  
1841— 46 im Durchschnitt eine jährliche Sum m e verausgabt von im G anzen  10, 433,000 
R bt.  Nach dem M aaßstabe der Bevölkerung kann m an an nehm en ,  daß davon ver
braucht werden
für d as  K ö n i g r e i c h ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,4 2 5 ,0 0 0  Rbt.
und für die H e r z o g th ü m e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,0 0 8 ,0 0 0  —
V o n  letzterer S um m e wird, laut Angabe der benannten Stände-Committee, 2 ,362 ,000  
R b t.  in den H e rz o g tü m e rn  selbst verausgabt, und der Rest von 1 ,646 ,000  R b t .  ist 
a ls  Antheil der H e rz og tü m er  zu den in der Residenz wie im Auslande erforderlichen 
gemeinschaftlichen Ausgaben zu betrachten: a ls  für die Hofhaltung des Königs, Apa
nagen der Königl. und Fürstlichen F am il ien ,  für den S t a a t s r a t h ,  das  Departement 
der ausw ärtigen  Angelegenheiten, Gesandtschaften im Auslande, Handelsconsulate, 
dann  für die D epartem ents  der Civilverwaltung, alS: Kanzelei, General-Zollkammer, 
Rentekammer, Staatsschuldcndirection und F inanzdeputation ; ferner für  die M ili ta ir -  
verwaltung a lS :  Adm irali tä ts-  und Generalcommissariats-Collegium nnd alle hiemit 
verbundenen gemeinschaftlichen Ausgaben.

W enn  m ann  die in der, unter der B enennung : „unvorhergesehene A usgaben -  
im J a h r e  1846 in der Finanzrechnung aufgeführten S um m e von 619 ,000  R b t.  ent
haltenen Pöste ,  welche ebenfalls in den H erzog tüm ern  verausgabt sind, in  Anschlag 
b r in g t ,  w a s  die gedachte S tänd e  - Committee nicht gethan hat, so dürfte die von ihr 
angegebene, in den H erz og tü m ern  verausgabte S um m e von 2 ,3 6 2 ,0 0 0  R bt.  S .  sich 
noch um mehr a l s  100,000 R b t.  jährlich höher stellen. Aus der Rechnungsübersicht 
läß t  sich zwar nicht genau ersehen, wie viel davon in den H erz og tü m ern  und für 
dieselbe verwandt ist. I m  J a h r e  1846 ist von der Schl. Holst. Lauenb. Kanzelei c.
2 5 ,0 00  R b t . ,  darunter  eine Sum m e von 14,560  Rbt. für die Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aertzte in Kiel, verausgabt, welche ausschließlich den H erz og tü m ern  
zu G u te  gekommen sind. D a n n  sind zur Anschaffung einer Dampfbaggermaschiene 
für die Häfen an  der Westseite der Herzogthümer 2 2 ,4 00  R b t . ,  und behufs Eindei
chung des König - Christians - Kooges in  Süderdithmarschen 5 ,9 0 0  R b t.  in  Ausgabe 
gestellt. Ferner für Holstein und Lauenburg a ls  Theile des deutschen B und es  
9 8 ,8 0 0  R b t. ,  nemlich für abgehaltene Truppensam mlungen bei Lockstedt, A usrüs tungs
gegenstände für den Belagerungspark  des Bundescontingents  u. s. w . ,  sowie eine 
M enge  minder bedeutende S um m en . I m  J a h r e  1845 sind unter Andern a l s  u n v o r 
hergesehene Ausgaben in Rechnung gebracht: für die obenerwähnte D am pfbagger-
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maschiene 52,900  R b t., für  einen Lösch- und Ladeplatz in Rendsburg  2 ,9 0 0  R b t. ,  
für die Eindeichung des König-C hrist ian-K ooges in Süderdithmarschen 151 ,000  Rbt. 
und Verschiedene andere Pöste mehr. D a ß  vorstehende Sum m en nicht allein für die 
Herzogthümer, sondern auch zum großen The il  in denselben selbst verausgabt sind, ist 
außer allem Zweifel, und darf man daher annehmen, daß die erwähnte S tände-Com- 
mittee solches übersehen,  oder im Interesse ihrer damals beabsichtigten P rägravations»  
Aufregung nicht hat einsehen wollen.

Demnächst betrug die Verzinsung und Abtragung der für Königreich und 
Herzogthümer gemeinschaftlichen S taa tsschu ld*) im Durchschnitt der 6 J a h re  1841—
46 jährlich eine S um m e von .   6 ,032 ,000  Rbt.
Zur theilweisen Bestreitung derselben waren durchschnittlich jährlich 
v o rha nd en : die Ucberschüsse au s  Lauenburg —  2 27 ,00 0  R b t . ; die 
Überschüsse von Westindien —  44 ,000  R b t . ; die Posteinnahme —
2 5 2 ,0 0 0  R b t.  und die Zinsen der König!. Activen —  586 ,000  Rbt.
(welche letztere zum Theil a u s  dem Erlöß der in Dänemark ver
kauften D om aine» und also a u s  dänischem Capitalvermögen bestanden.)
D ie s  macht im G a n z e n     1 ,109 ,000  —

E s  bleiben mithin =  4 ,92 3 ,00 0  Rbt.
für Königreich und Herzogthümer jährlich aufzubringen. W enn  w ir nun auch diese
S um m e nach dem für die Herzogthümer vortheilhaften Maaßstab der Einwohnerzahl
vertheilen, so kommen davon auf das K ö n i g r e i c h ... . . . . . . . . . . .  3 ,03 2 ,00 0  Rbt.
und aus die H e r z o g t h ü m e r  . . 1 ,891,000  —
Demnach wurde von der gemeinschaftlichen Staatscasse für die Herzogthümer jährlich 
verausgabt:

1)  in den H erzog tüm ern  selbst (mit Ausnahme der beregten unvorhergesehenen
Ausgaben) .     2 ,362 ,000  R b t.

2) für die Verw altung  in der Residenz und für Gesandtschaf
ten im Auslande u. s. w. wie oben ermittelt . . . 1 ,646 ,000  —

3)  Antheil der Herzogthümer an Verzinsung und Abtragung
der Staatsschuld wie o b e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,891 ,000  —

Gesammt-Ausgabe — 5 ,899 ,000  Rbt.
Die Gesammteinnahme aus  den H erzog tüm ern  betrug

dagegen im Durchschnitt jährlich n u r .............  5 ,208 ,000  —
mithin hatte die gemeinschaftliche Staatscasse eine Unterbi-

lance —  für die Herzogthümer zu decken von . . . 691 ,000  R b t.

» )  D ie  Staatsschuld  betrug zu Ende der J a h r e :
1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 ,490,000  R bt.
1842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 ,194,000  —
1843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 ,619,000  —
1844   110 ,750,000 —
1845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 ,835,000  —
1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 ,314,000 —

4
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welche denn auch nicht n u r  für das  J a h r  1846, sondern seit vielen J a h r e n  durch eine 
rein dänische Einnahme, nemlich durch den Sundzoll, gedeckt worden ist.

W ir  glauben somit Jedem, der mit sehenden Augen nicht blind sein will, es 
klar und deutlich gemacht zu habe«, daß auch bei Verwendung der S taa tse innahm e 
von einer Ucbervortheilung der H erzog tüm er von Seiten  des Königreichs nicht 
die Rede sein kann. D ie in vorstehender Abhandlung angeführten Zahlen und T h a t 
sachen ergeben mehr a ls  zur G enüge, daß nicht, wie fortwährend von Seiten  unserer 
G egner behauptet wird, die Einwohner der H erz og tü m er ,  sondern im Gegentheil die 
des Königreichs von der gemeinschaftlichen S taa ts reg ie rung ,  welche die Verpflichtung 
hatte, ihre sämmtlichen Unterthanen gleichmäßig zu belasten und denselben gleiche 
Vortheile zufließen zu lassen, wenigstens seit dem J a b re  1788 stiefmütterlich behandelt 
worden sind.

W ir  können diesen ersten Abschnitt nicht schließen ohne die vielverschriene 
Filialbank, die M ünzw irren  und Reichsbankberechnung, sowie die Eisenbahnverhältniffe, 
welche Gegenstände a ls  Aufregungsmittel angewandt worden sind, und wodurch man 
ebenfalls eine mehr oder minder große P rägrava t io n  herauszufinden bemüht gewesen 
ist, zu berühren.

1. Fittalbank.

Die Nationalbank in Kopenhagen, wovon jene ein Zweiginstitut ist, gewährt 
unbestritten eine große Sicherheit, indem sie außer den hinreichenden M itte ln  zur E in 
lösung der von ihr ausgestellten Zettel zum Betrage von c. I 6V2 Mill . Nbt. und zur 
Deckung sämmtlicher anderweitigen Schulden, noch a ls  Ueberschuß ein Capita l  von 
c. 1 3  7-2 M i l l .  R b t h l r .  besitzt. Für  die Hebung und Belebung des H a n d e ls , der 
Industrie  und des Ackerbaues in den H erzog tüm ern  w ar  es von der größten Wich
tigkeit, eine Bankeinrichtung zu erhalten, die mit Kraft arbeiten konnte und einen 
schon fest begründeten Credit hatte. Als die Nationalbank daher endlich dahin gelangt 
w ar,  diesen Anforderungen in jeder Beziehung Genüge leisten zu können, so suchten 
die Einwohner Rendsburgs  mittelst Einreichung einer P e t i t io n ,  die Anlegung eines 
Zweig-Instituts davon an ihrem O rte  zu erwirken. —  D er  Handelsstand F lensburgs  
fand sich dadurch zu einem ähnlichen Schritt veranlaßt, und die Direction der N atio 
nalbank erklärte sich für die Anlegung eines solchen In s t i tu t s  in Flensburg , a ls  die 
erste Handelsstadt im Herzogthum Sch lesw ig , welches denn auch von König Christian 
V III. bestätigt wurde.

Eine solche finanzielle Verbindung mit Dänemark w a r  aber unsern eraltirten 
Politikern, welche um jeden P re i s  au s  aller Gemeinschaft mit den D änen  zu kommen 
wünschten, ein D o rn  im Auge, und wurden daher alle M itte l ,  selbst die verächtlichsten, 
wie namentlich die von Wegener herausgegebene Correspondance des Herzogs von 
Auguftenburg ergiebt, von ihnen angewandt, um den Königlichen Beschluß rückgängig 
zu machen und das  Volk auf alle Weise gegen besagtes Ins t i tu t  in Aufregung zu 
bringen. I n  den Lärmblättern wie in den Ständesitzungen wurde dieses In s t i tu t  von 
T iedemann, Bremer und Consorten a ls  ein Ungeheuer geschildert, welches d as  M ark
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des Landes aussaugen wurde. D e r  Advocat B rem er* )  beschuldigte F lensburgs  E in 
w ohner in dieser Veranlassung der „Gesinnungslosigkeit" und behauptete, daß jährlich 
60— 7 0 ,0 0 0  Nbt. a ls  Ausbeute über die Belte w an de rn ,  sowie daß unser Land durch 
den E influß dieser Bank  mit den angeblich werthlosen Neichsbankzetteln überschwemmt 
werden würde. D ie  Einführung eines allgemeinen Wechselgesetzes wurde von den 
S tä n d e n  a u s  dem G runde w iderrathen , weil man sehr wohl wüßte, daß benanntes 
B a n k -In s t i tu t  ohne ein solches Recht in Geschäfte sich nicht würde einlassen können. 
Allein hier reichten die Advocatenkünste doch nicht a u s ,  sondern der König ertheilte 
F lensburg , auf den Wunsch des Handelsstandes dieser S t a d t ,  trotz aller Opposition 
ein Wechselrccht für sich allein. D a  nun die Einführung der Filialbank füglich nicht 
mehr verhindert werden konnte, und es vor allen D ingen galt, die Errungenschaften, 
nemlich die beim Volke in dieser Beziehung hervorgebrachte aufregende S t im m ung , 
zu erhalten und wo möglich zu vermehren, so beschloß die T renn un gspa r te i  eine söge« 
nante  „Schlesw. Holsteinische Landesbank" ins Leben zu ru fe n , welche angeblich a ls  
„W affenmagazin" gegen die „dänische Filialbank" dienen sollte. Z u  diesem Zweck fing 
Tiedemann nun an eine große Thätigkeit zu entwickeln, wobei das damals im Lande 
überall verbreitete und viel gelesene „Jtzehoer Wochenblatt" ihm a ls  O rg a n  eine kräftige 
Stütze gewährte. E r  reiste von D o r f  zu D orf ,  hielt schwülstige Bankreden und er in 
nerte das  Volk unablässig an die von Seiten der D änen  angeblich erlittenen Verlüste; 
er suchte das  Volk durch grundlose Berechnungen glauben zu machen, daß eine solche 
Landesbank den Interessenten eine Ausbeute von 7 — 14 pCt. jährlich gewähren 
w ürde; er suchte ferner die steuerpflichtigen Bewohner der H erz og tü m er  bald durch 
unhöfliche Redensarten , a l s :  „ ihr seid flau, lau und wisset nicht, w as  euch zum B e
sten d ien t ,"  und bald durch Schmeichelworte, nemlich: „ ih r  besitzet mehr Einsicht in  
Bankangelegenheiten a ls  die Herrn  von der Feder u. s. w ."  zu Einschüssen von Capi
talien in das neu zu errichtende Ins t i tu t  zu bewegen, und somit die bereits vorhandene 
feindliche S t im m ung  gegen die Filialbank rege zu halten. Auf diese Weise setzten 
Tiedemann und Consorten, auf das kräftigste unterstützt von den hinter den Coulissen 
befindlichen Herzog, P r i n z - S t a t t h a l t e r ,  Pastor Lorenzen und dem ganzen übrigen 
Complott, den Kampf gegen besagtes In s t i tu t  jahrelang mit einer solchen Energie und 
Beharrlichkeit fort, welche einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Allein unge
achtet aller dieser Anstrengungen gelang es ihnen doch n u r ,  theils durch freiwillige 
Einschüsse von einzelnen Privatpersonen und von Commünen, welche sich a ls  solche 
dabei betheiligten, theils durch Anleihen gegen bestimmte Z in sz a h lu n g ,  ein Capital 
von kaum 3 00 ,000  R th lr .  Cour, zur Errichtung einer solchen Landes- oder Jnteres- 
sentenbank zusammen zu bringen.

Betrachten w ir nun  die Wirksamkeit und den Nutzen dieser beiden Institu te  
nach ihrem etwa 6 jährigen Bestehen, so ergiebt sich, w a s  zunächst die Filialbank 
betrifft: daß die von der Nationalbank ausgestellten und sicher fundirten Z ette l ,  trotz 
der Prophezeihung des Advocaten B re m e r ,  nicht mittelst der Filialbank hier in Um

* )  An diesen Herrn werden w ir gelegentlich, hinsichtlich der von ihm verübten Thaten während  
seiner Function a ls  provisorischer Justizminifter, einige W orte zu richten u n s  erlauben.
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lauf  gebracht worden sind, und daß letzteres Ins t i tu t  nicht „ 6 0 — 70,000  R b t.  jährlich 
an  Ausbeute hat über die Belte nach Kopenhagen senden können" , indem der ganze 
Nettoüberschuß, wie wir a u s  zuverlässiger Quelle versichern können, im Durchschnitt 
der ersten 5 Rechnungsjahre jährlich n u r  1 2 , 9 9 0  R b t .  ausm achte , oder von dem 
dazu verwandten B a a r - C a p i t a l ,  welches durchschnittlich zu mindestens 5 00 ,00 0  R b t.  
jährlich angenommen werden kann, n u r  c. 2  Va p r .  C t , oder reichlich die Hälfte der 
landesüblichen Zinsen betragen hat. D ie  Bedingungen der B ank  sind bisher gemä
ßigt gewesen, der D isconto  für Alle gleich, und ist dem Kaufmann die größte Nach
sicht bewiesen worden. D e r  Credit, den die B ank  giebt, und die sehr bedeutenden 
Wechselumsätze, welche mit ihr gemacht werden, sind weit billiger, a ls  wenn der 
Umsatz in Hamburg oder an  einem anderen ausländischen Handelsplätze geschieht, und 
im letzteren Falle kann man mit Recht sagen, der Vortheil geht ins Ausland . Kurz 
diese Anstalt, deren Zweck nicht darin besteht, eine große Ausbeute für die sowohl im 
Auslande a ls  im In la n d e  befindlichen Actionairen zu erzielen, sondern deren D irec
tion jedenfalls und zunächst die moralische Verpflichtung hat und derselben auch nach
kömmt, mittelst der großen Capitalien der Nationalbank die materiellen Kräfte des 
Landes zu heben und zu beleben, hat wesentlich zur Erweiterung und Verm ehrung 
des Handels und der Indus tr ie  F lensburgs  beigetragen, und mithin auch, w enn  nicht 
directe, so doch indirecte auf  die Landdistricte vortheilhaft eingewirkt, sowie denn auch 
der Nutzen, welchen dieses Ins t itu t ,  besonders nach Erlassung eines allgemeinen Wech
selgesetzes, dem ganzen Herzogthum Schleswig auch ferner zu gewähren v e rm ag ,  unbe
rechenbar ist.

W a s  n un  die sogenannte „Schlesw. Holst. Landesbank" betrifft, so hat sie, 
obgleich bei einem unbestimmten D isconto , indem sie von dem Einen mehr, von dem 
Andern weniger hebt und  außerdem verschiedene S po r te ln  berechnet, allerdings im V e r 
hältniß zu ihren geringen M itte ln ,  Nutzen geschafft, und für F lensburg kann es nu r  
wünschenswertst und vortheilhaft sein, wenn noch mehrere solcher Banquier-Geschäfte, 
gleichviel au s  welchen Quellen die dazu erforderlichen B aa rfo n d s  fließen, hier errich
tet werden, denn je größer die Concurrenz, desto vortheilhaftere Bedingungen können 
dann  erlangt werden. D ie  erste von Tiedemaun veröffentliche Jahresrcchnung 
zeigte aber deutlich, daß er dem Bestehen dieser B ank  nur  durch grundlose Aufstel
lungen ein e in igerm aßen  glänzendes Ansehen zu geben vermochte. W ir  erlaubten 
u n s  daher in N r .  89 der „Flensburger Z eitung" p ro  1844 diese Rechnung einer näheren 
Revision zu unterziehen, allein Hr. Tiedemann blieb u n s ,  wie gewöhnlich, auch dar
auf die Antwort schuldig. Seitdem wurde trotz der in Umlauf gebrachten Pap ie r-  
Anweisungen, oder sogenannten „Wechsel a u - p o r t e u r "  b is zum J a h r e  1847 nur  
3 — 4 pCt. an Zinsen jährlich an die Interessenten ausbezahlt. Allein wie steht es 
jetzt mit diesem Geschäft? F ü r  das J a h r  1848 hat die Direction noch keine Rech
nung  abgelegt, und die Interessenten haben weder Zinsen erha l ten ,  noch sind die 
gekündigten Einschüsse auf  Anfordern zurückbezahlt worden. I s t  es n u n  w ahr, waS 
die öffentlichen B lä t te r  vor Kurzem berichtet haben, daß der Verlust in RendSurg und 
Flensburg im J a h r e  1848 eine Sum m e von c. 3 4 ,0 0 0  M ark  C ouran t  betragen , daß 
der Schwager von Tiedemann zur Anlegung eines TollhauseS 7 0 ,0 0 0  M ark  bei der 
B ank  angeliehen hat, wofür, obgleich eine solche Anstalt u n s  zeitgemäß zu sein scheint.
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keine genügende Sicherheit vorhanden sein soll, und endlich, daß politische Schwindler 
gegen Ausstellung von Schuldscheinen mehr oder minder große Sum m en  aus  der 
B a n k  erhalten haben, auf deren Rückzahlung wenig zu rechnen sein dürfte?  — I s t  
dies w a h r ,  so will es u ns  bedünken, a ls  wenn dieses Geschäft seiner Auflösung mit 
Riesenschritten entgegen eilt, und dürfte daher das  bekannte S p r ich w ort :  „wer An
deren eine Grube gräbt, fällt selbst h inein,"  sich auch hier bewähren.

S. Münzwirren und ReichSbarrkberechrrurrg.
M it  Rücksicht auf die hier im Lande obwaltenden M ünzwirren  haben die 

Ham burger und inländischen O rg ane  der T renn un gspar te i  eine M enge Aufsätze 
geliefert, worin a ls  einziges Rettungsmittel die schleunige Einführung des von unsern 
S tä n d e n  im J a h re  1816 vorgeschlagenen preußischen M ünzfußes , um so auch in 
dieser Beziehung die Gemeinschaft mit dem Königreich Dänemark aufzuheben, dringend 
empfohlen wurde. D ie  Unfehlbarkeit des vorgeschlagenen M itte ls  suchte man zuför
derst au s  unserer früheren Münzgeschichte zu beweisen, indem man bis zum J a h re  
1788 zurückging und die Behauptung aufstellte: „daß unsere gute Landesmünze durch 
schlechte ausländische vertrieben worden." Die Richtigkeit davon a b e r ,  w a s  den Zeit
rau m  von 1788— 1813 betrifft, möchte zu bezweifeln sein. Obgleich die während 
dieser Zeit bei u n s  coursirenden ausländischen Münzen eben so schlecht waren, wie sie 
fetzt sind, so wurde unser gnteS Geld doch nicht durch diese und ebensowenig durch 
unsere eigene gleichzeitig in Um lauf befindliche schlechte Conrantmünze, die man bei 
E inführung  der Species einzuziehen und umzuprägen versäumte, verdrängt. D ie 
Haupturfache des Verschwindens unserer Species in jenem Zeitraume dürfte vielmehr 
darin  zu suchen sein, daß die für Rechnung der Staatscaffe übernommene Couran t
dank dazu benutzt wurde, um die kostbaren Ausrüstungen, welche der Krieg damals 
herbeiführte, mittelst Papiergeldes zu beschaffen. D a  nämlich unter diesen Umständen 
die Ausgaben des S t a a t s  die Einnahm en weit überstiegen, und das Ausland  nicht 
mit Papiergeld , sondern mit klingender Münze bezahlt sein wollte, so geschah es 
dadurch, nicht aber durch die Einwirkung fremder schlechter M ünzen, welche derzeit 
überall nicht bei u ns  vorhanden w a r e n ,  daß unsere Species über die Gränze 
wanderten.

W a s  nun die darauf folgende Periode anbe lang t,  so wurden bekanntlich im 
J a h re  1813 der seit 1788 in den H erz og tü m ern  bestehende Münzfuß auch im König
reiche eingeführt, indem die Circulation des in Uebereinstimmung mit dem Speciesfuß 
geprägten Reichsbankthalerö angeordnet wurde, und hatten wir von da an  mit dem 
Königreiche ein und dasselbe Landesgeld. W ären  nun  die darauf  bezüglichen gesetzlichen 
Bestimmungen hinsichtlich der Reichsbankscheidemünze, welche in der ganzen dänischen 
Monarchie als Zahlungsmitte l  zwischen M a n n  und M a n »  gelten und angenommen 
werden sollte, auch in Beziehung auf die H erz og tü m er  consequent durchgeführt, so 
würde ohne Zweifel die m it so grellen Farben geschilderte „Münzsündfluth" nie ein
getreten sein. D ie  fremde schlechte Scheidemünze, sowie die Perrücken-Bären- und 
Pferde-Drittel, worauf  die H erz og tü m er  schon einen bedeutenden Verlust erlitten haben, 
hätten schon aus dem G runde  nicht bei uns E ingang  finden können, weil die Reichs-
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bankeintheilung mit dem wirklichen oder nominellen Werthe dieser M ünze  nicht über
einstimmte. Aber es zeigten sich schon damals unter u n s  sogenannte kluge M ä n n e r ,  
welche, ohne Zweifel von ihren am Hofe befindlichen Glaubensgenossen kräftigst unter
stützt, alle M itte l  in Anwendung brachten, um die Einführung der Reichsbankscheidemünze 
zu verhindern. D ie Regierung  gab auch in diesem, wie in so vielen andern P un c ten  nach, 
und gestattete, daß die alte Courantmünze b i s  w e i t e r  a lsZ ah lungsm itte l  zwischen M a n n  
und M a n n  bei u n s  gelten möge, und lediglich dadurch sind die späteren Uebelstände 
in gedachter Beziehung hervorgerufen worden. Zum Glück fü» die H erz og tü m er  hat  
aber, im Widerspruch mit den von den Anhängern des preußischen M ünzfußes au f
gestellten Behauptungen, die Erfahrung  gezeigt, daß nicht die schlechteren Münzen die 
besseren, sondern diese jene vertrieben haben. D ie zu Anfang der erwähnten zweiten 
Periode für den täglichen Verkehr in bei weitem nicht hinlänglicher Anzahl vorhandenen 
alten Courantscheidemünzen dienten nämlich zuerst a ls  Lockvögel für die gleichartigen 
ausländischen schlechten Münzen. I n  Folge dessen wurde die H e rz o g tü m e r  und der 
südwestliche T he il  von J ü t la n d  mit einer unzähligen M enge ausländischer 1 und 2 
Schillingsstücke überschwemmt, die w ir sorglos und bereitwillig entgegennahmen, i n 
dem w ir die Ham burger Börse für deren Werthbestimmung, welche um wenigstens 
25 pCt. zu hoch angenommen wurde, sorgen ließen, und w ar  diese M ünze bei u n s  
zwischen M a n n  und M a n n  im täglichen Verkehr bis zum J a h r e  4830 fast das e in 
zigste Zahlungsmittel.  W äre  nun von Seiten  des Auslandes eine ähnliche O p e r a 
tion damit vorgenommen worden, wie später mit den N  %  Stücken, so hätten die 
H erz og tü m er  wahrscheinlich einen Verlust von mehr a ls  eine M illion M ark  Couran t 
dadurch erlitten. Allein diese von unsern klugen Rathgebern vielleicht unbemerkt ge
bliebene Gewitterwolke zog ruhig vorüber. D ie  erwähnte schlechte ausländische Schel
demünze wurde nach 1830 von den um c. 20 pCt besseren R  %  Stücken bis auf eine 
geringe S um m e, welche wegen M ang e l  an eigner Scheidemünze noch hier in Um
lauf ist, und w orauf ein verhältnißmäßiger Verlust zu erwarten steht, wenn man 
solche nicht zeitig zu entfernen strebt, zur Auswanderung genöthigt. I m  J a h r e  1840 
und in den späteren J a h re n  wurde ein großer Theil dieser N  %  durch eine bis da
hin hier nicht bekannte und abermals im Durchschnitt um 3 bis 4  P roce n t  bessere 
M ünze, nämlich durch preußische T ha le r  verdrängt. E s  ist demnach Thatsache, daß 
in dem angegebenen Zeitraum von 1813 bis jetzt die ausländischen schlechten M ü n 
zen der besseren fortwährend haben weichen müssen. Allein auf  solche u n s  zufällig 
von fremder H a n d  gewährten Hülfsmittel dürfen wir nicht immer rechnen, und wäre 
es daher wohl an  der Zeit auf zweckmäßige Vorkehrungen Bedacht zu nehmen, um damit 
die u n s  drohenden Verluste, namentlich auf  die hier noch vorhandene fremde, schlechte 
Scheidemünze, abzuwenden.

W a s  n u n  den M ang e l  an  d e n ,  nach dem M ünzfuß  von 1813 geprägten 
gröberen Münzsorten anbelangt, so ist zu bemerken, daß von 1813 bis 1835 im G a n 
zen keine hinlängliche Anzahl Reichsbankthaler (dem Vernehmen nach n u r  10V, M i l 
lionen) ausgegeben worden, und ferner, daß der Handel des dänischen S t a a t s  nach 
dem Napoleonischen Kriege viele J a h r e  hindurch, zum T he il  in Folge der damaligen 
mangelhaften Zolleinrichtungen, fast gänzlich in den Händen  der Hansestädte 
lag , H am burg  aber seinen Vortheil durch CourSoperationen auch im Kleinen so wohl
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wahrzunehmen w u ß te ,  daß es unsere Species in B arren  umschmelzen konnte. S e i t 
dem jedoch unsere Nationalbank die nöthige Kraft und Selbstständigkeit erreicht hat, 
und a l s  eine mächtige Schutzwehr gegen ähnliche Operationen von S eiten  der H am 
burger Börse  dasteht, haben unsere Species stets ihren wirklichen W erth  lgegen H am 
burger B a n c o  behauptet, und es ist daher mit gutem Grunde anzunehmen, daß in 
den späteren Ja h re n  die vor 1813 ausgewanderten Species in nicht geringer Anzahl 
in unser Land wieder zurückgekehrt sind. *) Obgleich durch die befolgte Münzpolitik 
anerkanntermaaßen der Grundstein zu einem festen und geregelten Geldwesen hier 
im Lande gelegt worden ist, so heißt es doch gewöhnlich und nicht ganz mit Unrecht, 
die R eg ie rung  habe die nöthigen M aaßregeln  versäumt, um den M ünzw irren  in den 
Herzogthümern und den damit verbundenen Verlüsten und Unzuträglichkeiten bei Zei
ten vorzubeugen, indem es jedenfalls der Regierung zur Last gelegt werden kann, 
daß sie ihre ursprünglich in dieser Hinsicht gefaßten Beschlüsse nicht consequent durch
geführt, sondern auch in dieser Beziehung eine zu große Nachgiebigkeit gegen die 
T re n n u n g s p a r te i ,  welche sich a l s  W ort-  und Anführer des Volks der Herzogthümer 
auswarf, bewiesen h a t ;  hätte man die Reichsbankberechnung und die Reichsbankschei
demünze sofort im J a h re  1813 hier wie im Königreiche eingeführt, so wären die 
Herzogthümer nicht von den zum Theil  werthlosen Schillingsstücken und den übrigen 
fremden Münzsorten überschwemmt worden, und der B ürger  und B au e r  hätten nicht 
nöthig gehabt, die behufs der Entrichtung von S teue rn  erforderliche Landesmünze 
mittelst schweren Aufgeldes sich zu verschaffen. Erst im J a h r e  1838 wurde von den 
S tänd en  der M a n g e l  an Reichsbankscheidemünze in Anrege gebracht, indem man be- 
merklich machte, daß wir bei Erlegung der Kopfsteuer u n d  des Briefportos zu viel 
bezahlten, und wurde daher eine Petition  um Abstellung der daraus  hervorgehenden 
Nachtheile eingereicht. Die Regierung bewilligte dies Gesuch. W a s  aber w a r  die 
Folge d a v o n ?  Als w ir  das erhielten, warum  unsere Repräsentanten selbst gebeten, 
rürhrten  unsere Staatskünstler abermals die Lärmtrommel, indem sie das Volk g lau
ben zu machen suchten, die Regierung habe u n s  die bezügliche (allerdings für die 
Herzogthümer nicht passende Scheidemünze) aufgedrängt. I m  J a h r e  1846 legte die 
Regierung, welche die in Betreff der Einführung und Berechnung der Reichsbankschei
demünze in den Herzogthümern erlassene V erordnung, wie gesagt, n u r  b i s  w e i t e r  
aufgehoben hatte, unsere S tändevcrsammlungen einen Gesetzentwurf zur B erathung  
vor, wornach der Reichsbankthaler in 120 Schillingen einzutheilen sei. Gegen diese 
Ein theiln n g und B erechnungsart,  welche sich wie 4 zu 1 Schilling Cour. v e rhä l t , 
und also auch den unteren Volksclassen in den Herzogthümern leicht verständlich w ar,  
wogegen die Bew ohner des Königreichs, um in dieser Hinsicht eine Einheit im g an 
zen dänischen S ta a te  herbeizuführen, durch diese Veränderung an eine Berechnungs
art,  welche sich wie IV» zu 1 ihrer bisherigen Schillinge verhalten haben würde, sich 
hätten gewöhnen müssen, waren die S tä n d e  wohl nicht im S tan d e ,  irgend einen 
haltbaren E inw and entgegen zu stellen. Unsere S tä n d e  ließen daher auch besagten 
Gesetzentwurf, a ls  ihren politischen Bestrebungen zuwider, unbeachtet, wogegen die

* )  I n  einem längeren  Aufsatze in N r. 5 . 6  und 8  des -Beobachter am  S u n d e -  für 1848 ha
ben w ir uns ausführlicher über diesen G egenstand ausgesprochen, a ls  der R au m  und der 

. Zweck dieser B lä tter  es zulassen.
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schleunige E inführung des preußischen Münzfußes/ welcher c. 1 pCt. schlechter ist als 
unser Species- oder Reichsbankmünzfuß, u n d ,  nach dem Vorschlage des S tändedepu -  
tirten, Justitzrath Leesen, auch die der preußischen Silbergroscheu, welche sich zu unseren 
Courantschillingen wie i xk  zu 1 verbalten, a ls  einziges N ettungsmittel dringend 
empfohlen wurde. O b  dadurch dem Volke eine äußerst schwierige Berechnungsart  
aufgebürdet wurde, ob die Debitoren der auf Reichsbankgeld S i lber  lautenden Schuld« 
Verschreibungen bei den dercinstigen Rückzahlungen erhebliche Derlüste erleiden, und 
endlich ob das  Land dadurch mit dem von der preußischen S taa ts reg ie run g  ausgege
benen Papiergelde (Caffenscheiue), welches im Verhältniß zu den Repräsentativen un
serer Nationalbank  weniger sicher fundirt sein dürfte , überschwemmt werden würde, 
darum schien man sich gar  nicht zu kümmern, wenn nur der Hauptzweck, nämlich die 
gewünschte T renn un g  der Herzogthümer von dem Königreiche, dadurch um einen 
Schritt näher gebracht werde» konnte.

A. Eisenbahnverhältniffe.
D ie Ausführung der von u n s  vor etwa 13 J a h re n  in Anrege gebrachten 

„ Id ee"  der Verbindung der Ostsee mit der Nordsee mittelst einer über die schmälste 
Stelle der Halbinsel anzulegenden E isenbahn , wodurch w ir  u n s  von der Handelsherr
schaft, welche Hamburg seit Jah rhunderte  hier im Lande ausgeübt h a t ,  zu befreien, 
und somit eine Vermehrung unseres eigenen selbstständigen überseeischen H andels  und 
Schiffahrt und einen Theil des T rans ithandels  zwischen den Ländern in Osten und 
Westen unserem Lande zuzuführen, gegründete Hoffnung h a t ten ,  wie w ir solches auch 
seiner Zeit in mehreren Schriften ausführlich motivirt h aben ,  suchte die T re n n u n g s -  
Partei durch M ittel aller Art zu verhindern. D a  cs ihr mehr darum zu thun w ar ,  
ihre T re n n u n g s p lä n e ,  gleichviel w a s  cs dem Lande kosten sollte, zu verwirklichen, 
a ls  durch eine Vermehrung der Erwerbsquellen die wahren Interessen des Landes zu 
fö rd e rn ,  und sie ohnehin sehr wohl w u ß te ,  daß die Sym pathien  des Volkes in der 
Regel dahin geleitet w erden , wo der Handel und Verkehr ihre Richtung nehmen, 
so wurden denn alle Kräfte in Bewegung gesetzt, und selbst der Advokat O lshausen 
verschmähte cs nicht mit sammt seinem „Corrcspondenzblatt" für einige Zeit vom 
Schlesw ig-H olste in ism us zum Neuholsteinismus überzugehen, um so König Christian 
V i l l  dahin zu vermögen, nicht n u r  die Anlage einer Eisenbahn von Hamburg-Altona 
nach Kiel und von Neumünster nach Rendsburg  zu bewilligen, sondern auch zum 
Theil für S taa tsrechnuug  zur Ausführung  bringen zu lassen, w as  denn auch voll
ständig gelang. —  W ährend  dessen w a r  m an  unablässig bemüht, unseren P l a n  mittelst 
der Lärmblätter in den Augen deö Pub licum s herabzuwürdigen, und der Ausführung 
desselben alle mögliche Hindernisse entgegenzustellen. D a  aber König Christian V I I I  
später zu der Erkenntniß g e lang te , daß die schleswigsche Q ucrbahn  dem Lande zum 
Besten dienen würde, und für diese Sache dadurch ein lebhaftes Interesse an den T a g  
legte, daß er sich bereit erklärte, die Ausführung der B ah n  theilweise, und die H er
stellung eines Hafens bei Husum ausschließlich für S taa tsrechnung  beschaffen lassen 
zu wollen, so fanden unsere G eg ne r  ein probates Auskünftsmittel zur V erhinderung 
der Ausführung unserer Q u e rb a h n  in  der P rojec tirung  einer Fortsetzung der holstei-
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ni'schen Eisenbahn von R endsburg  über Schleswig nach F lensburg. Dieses Project, 
wofür nicht n u r  die eraltirten S taa tsküns t le r ,  sondern auch einige hiesige Einwohner 
und namentlich der damalige Oberzollinspector M üller , eine große Thätigkeit entwickel
ten, wurde zwar nicht realisirt, allein es wurde doch zum The il  dadurch bewirkt, daß 
auch keine schleswigsche Q uerbahn  zur Ausführung kam, und folglich erreichten unsere 
G egner auch hier ihren Zweck. W ie sehr aber unsere Gegner die wahren Interessen 
des Landes preisgegeben haben , namentlich wenn durch die Ausführung großartiger 
Werke zu befürchten s ta n d , daß die Sym path ien  des Volkes nach dem Norden statt 
nach dem S üd en  geleitet werden konnten, davon liefert ein vor uns  liegendes Schrei
ben des Agenten Rinck in Neumünster vom J a h r e  1840 einen schlagenden Beweis. 
D a r in  heißt es unter Anderen:

„ D e m  P r i n c i p  u nd  m e inen  bekannten  G rundsätzen  n a c h ,  sehe ich jede 
„ E is e n b a h n  von  H a m b u r g  a u sge hen d  a l s  Todessch lag  fü r  unsern  H a n d e l  
„ a n ,  w ie S i e ;  sie m u ß  von  inländischen zu inländischen H ä fe n  g e h e n ; "  

und ferner mit specieller Rücksicht au f  eine F le n s b u rg -H u su m -T ö n n in g e r  B a h n :  
» I h r  S t r e b e n  sich D ä n e m a r k  anzuschließen, die H e r z o g t ü m e r  durch eine 
„m ater ie l le  F r a g e  in  ih re r  E in h e i t  a l s  g e t re n n t  d a rz u s te l le n , die beinahe 
„sichtbare V e r b in d u n g  m it  der dänischen P r o p a g a n d a ,  macht es  m i r  zur  
„ Gewissenspflicht nicht I h r e  P a r t e i  zu e rg re ifen ."

Hier haben wir also das  „ P r in c ip "  und die »Grundsätze", wornach Agent Rinck und 
seine Glaubensgenossen in diesem, wie in  vielen andern F ä l le n ,  die Interessen des 
Landes wahrgenommen haben.
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3 > n  dem ersten Abschnitt haben w ir uns bemüht die verschiedenartigen auf  Schein 
und Einbildung basirten M itte l  anzudeuten, welche die T rcnnungspar te i  in Anwen
dung gebracht h a t ,  um das  ruhige Volk der Herzogthümcr in Aufregung zu bringen 
und somit für ihre P l ä n e  zu gewinnen. ES geht daraus  hervo r ,  daß unsere schlauen 
Volksleiter es stets meisterhaft verstanden haben, den wunden Fleck des Volks, nämlich 
den G e l d b e u t e l  zu treffen , und hauptsächlich dadurch gelang cs ihnen bis zum 
Ausbruch der Rebellion eine gereitzte und feindliche S t im m ung  unter einem großen 
Theile des Volks der Herzogthümcr, sowohl gegen die gemeinschaftliche S ta a ts re g ie 
rung  a ls  gegen das  Volk D änem arks hervorzubringen. S o  standen die Sachen als 
unser volksfreundlicher König Frederik VII den T hron  seiner V äter  bestieg. E r  suchte 
nun auf dem Wege der Versöhnung und Vermittlung die streitenden P a r t e i e n , durch 
ein gemeinsames Wirken beider am Werke der wahren F re ihe it , zur Verständigung zu 
b r in g e n , indem er mittelst Rescripts vom 23. J a n .  1848 den verschiedenen Theilen 
des dänischen S t a a t s  eine gemeinschaftliche freie Verfassung zu geben sich bereit erklärte. 
W enn  gleich den Herzogthümern in provinzieller Hinsicht dadurch Alles eingeräumt 
w u r d e ,  w a s  sich mit dem S taa tsg anz en  vereinbaren ließe; wenn gleich es den c.
842 ,000  Einwohner der Herzogthümer gestattet w u r d e , eine gleiche Anzabl Mitglieder, 
zur Reichsversammlung zu schicken a l s  die c. 1 ,350 ,000  E inwohner des Königreichs 
und w enn gleich endlich besagtes Rescript das  Verhältniß  und die Rechte der beiden, 
im Herzogthum Schleswig vorhandenen N ationalitäten  vollkommen gleichstellte, und 
über den guten Willen der Regierung und ihre Gerechtigkeitsliebe gegen die Herzog
thümer durchaus kein irgend gegründeter Zweifel vorlag, so w ar  das  s t reb en  unserer 
Staatskünstler doch seit über 30  J a h re n  auf etwas ganz A n d e re s , nämlich auf  die 
völlige T renn un g  von Dänemark und die Vereinigung mit Deutschland, gerichtet ge
wesen, und daher wurde, statt die V ornahm e einer D eputir tenw ahl für einen gemein
schaftlichen Reichstag in Copenhagen zu beschaffen, von Seiten  der Aristokraten mit 
dem Herzog und dem Prinzen  von Augustenburg an  der Spitze und den K ieler-Pro
fessoren, so wie von Advocate» und Beam ten  geistlichen und weltlichen S ta n d e s ,  eine 
verdoppelte Kraft und Anstrengung entwickelt, um die Rebellion, wozu ein Theil  des 
Volks in  Holstein und Südschleswig durch die demselben beigebrachten P rä g ra v a t io n s -  
lehren hinreichend vorbereitet und zur Reife gediehen w ar ,  herbeizuführen. D en  18. 
Msti’S wurde nun  eine Volksversammlung in Rendsburg  abgehalten, wo der Beschluß 
einen S t a a t  „Schlesw ig-H olste in"  zu constituiren gefaß t ,  und wo zugleich die Erklä
rung  abgegeben w u rd e ,  daß m an auf die Unterstützung deS deutschen Bundes mit
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Sicherheit rechnen konnte. E ine D eputation  wurde nach Copenhagen abgesandt, 
welche am 22. M ä rz  daselbst eintraf, um die Forderungen der Rendsburger Versamm
lung  dem Könige zu überbringen. Am 24. M ärz  antwortete der König darauf
wie fo lg t :

„A uf Ih re  Anträge haben wir Ihnen mitzutheilen: 
daß es Unsere Absicht ist Unserm Herzogthum Holstein, als einem selbst
ständigen deutschen Bundesstaat, eine auf der Grundlage eines ausgedehn
ten Wahlrechts gebaute in  W a h r h e i t  fre ie  V e r fa s s u n g  zuzugestehen, 
worin namentlich Volksbewaffnung, Druckfreiheit und Dereinigungsrccht 
ihre Genugthuung finden werden;

daß als Folge hiervon Unser Herzogthum Holstein neben einer eigenen 
R e g i e r u n g  und M i l i t a i r v e r f a s s » n g  auch e igene  F in a n zen  erhal
ten wird, sobald die gegenseitige Abschließuug neben den übrigen Bedin
gungen für eine Union mit Dänemark und Schleswig festgesetzt sind;

daß W ir  UnS zugleich offen an die Bestrebungen für die Errichtung 
eines kräftigen und volkSgesinnten Parlaments schließen wollen;

daß W ir  weder Recht, M a ch t  o d e r W il le n  habenjUnserHerzogthum 
Schleswig in  den deutschen B u n d  e in z u v e r le ib e n ,  wogegen W ir  
Schleswigs unaufhörliche Verbindung mit Dänemark durch eine gem e in 
schaftliche  f r e i e  V e r fa s s u n g  stärken w o l l e n ;

aber daneben Schleswigs S e lb s t s tä n d ig k e it  k r ä f t ig  beschirmen  
wollen durch a u s g e d e h n te  p r o v in z i e l l e  I n s t i t u t i o n e n ,  namentlich 
einen e ig e n e n  L an d tag  und besondere V e r fa s s u n g  u- f. w."

An demselben T age  —  den 24. M ärz  —  überrumpelte der P r inz  von R oer 
die S t a d t  R e n d s b u rg ,  indem er das  in Kiel garnisonirende J ä g e r c o r p s ,  deren Offi- 
ciere er schon einige T age  vorher für seine P län e  gewonnen h ä t te ,  im Namen des 
Königs und von den K ieler-S tudenten  begleitet, dahin führte. An demselben T age  
bildete sich eine provisorische Regierung daselbst, und zwar unter dem lügenhaften V o r 
geben: „der König sei unfrei." Diese Regierung, welche an  dem gedachten T age  noch 
nicht wissen konnte, w as  der König auf ihre Petition  antworten w ürde , erließ nun  
eine P ro c la m a t io n ,  worin unter anderem gesagt w ird :  „W ir  wollen die Regierung 
im  N a m e n  u n s e r e s  a n g e s t a m m t e n  H e r z o g s  f ü h r e n  u n d  d ie  ü b e r n o m m e n e  
M ü n d i g k e i t  z u r ü c k g e b e n ,  s o b a ld  u n s e r  L a n d e s h e r r  w i e d e r  f r e i  ist." Wie 
sie dieses Versprechen zu erfüllen gedachten und w as  sie eigentlich im Schilde führten, 
daß zeigte sich klar, a ls  der vorgeblich „unfreie" König bald darauf an der Spitze sei
ner getreuen D änen  und Nordschleswiger im Herzogthum Schleswig einzog. Am 8. 
April erschien eine P roclam ation , worin es unter anderem heißt: „Unsere unversöhn
lichen Feinde haben den Krieg begonnen (w a s  eine offenbare Lüge w a r ) ;  die am 
meisten vernichtenden Mittel sind die besten, denn sie führen am schnellsten zum 
Siege der gerechten Sache. I h r  sollt die Lazarethe der Feinde und ihn einzeln 
und truppenweise vernichten, wann und wo es möglich ist." M a n  hätte glauben 
sollen, daß diese P roc la m a t ion ,  worin man sich nicht scheute noch am Schluffe Gottes 
Beistand anzurufen, den Barbaresken-Staaten ihren Ursprung verdankte, allein es er
gab sich, daß dieselbe in  Rendsburg  entstanden und die Namensunterschriften v o n :

5V
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B e s e l e r ,  F. R e v e n t l o w ,  B r e m e r  und O h l s h a u s e n  führte. Doch wenden wir 
u n s  jetzt von diesen Schandthaten h inw eg , und kehren w ir zu dem eigentlichen Cen
tralpunkte den „G e ld beu te l ,"  um welchen die revolutionaire Bewegung sich haupt
sächlich von Anfang an gedreht hat, zurück, so ergiebt eine Untersuchung in Betreff 
der finanziellen Wirthschaft, welche gedachte provisorische Regierung und ihre Nach, 
folger geführt haben, das  folgende R esulta t :  Als die Rebellion zu Ende des ersten 
Q u a r t a l s  des J a h r e s  1848 ihren Anfang n a h m ,  waren die Königl. Caffen in den 
H erz og tü m ern  in Besitz ansehnlicher S um m en , welche wohl zu einem Gesammtbetrage 
von mindestens 1 M ill .  R b t.  angenommen werden können. Ferner fand die A ufruhrs
regierung, wenn w ir  recht unterrichtet sind, ein baares Capital in Rendsburg von c. 
2 M ill .  Rbt. und außerdem in der Königl. Münze in Altona reichlich 1 M ill .  Rbt. 
D ie  Einnahm e an  direkten und indirekten S teue rn  (Kopfsteuer ausgenom m en) , nebst 
Einkünften a u s  den Königl. D om ainen , kann in Verhältniß zu den früheren J a h re n ,  
zu c. 4 %  M ill.  Rbt. jährlich, oder vom 1. M ärz  1848 bis zum 1. October 1849 zu 
einer Gesammtsumme von über 7 M ill .  Rbt. angeschlagen w erd en , und d ie , durch 
Z w angsm itte l  aller Art erhobenen , für die Einwohner sehr drückenden Kriegssteuern, 
dürfte wohl in dem angegebenen Zeitraume eine Sum m e von c. 4  Mill. Rbt. gebracht 
haben. D ies  macht im Ganzen c. 1 5  M i l l .  R b t .  Außerdem sind 3 %  M ill .  M a rk  
Cour, in unfundirtes Papiergeld v e ra u s g a b t ,  so wie die angeblich a ls  Vorschuß für 
die Verpflegung der Reichstruppen erhobene gezwungene Anleihe, zum Betrage von 
mehreren M illionen M ark  C o uran t ,  lau t Beschluß der sogenannten Landesversamm
lung theilweise zu den Kriegsrüstungen verwandt worden ist. Nach einer ungefähren 
Schätzung hat die Aufruhrsregierung mithin, und zwar größtentheils zu unnützen und 
für die H erz og tü m er  verderblichen Zwecken, selbst wenn man einen Casse-Behalt von 2  
bis 3  M ill .  M a rk  Cour, a ls  vorhanden voraussetzt, in einem Zeitraume von IV» 
J a h re n  gegen 3 0  M ill  M ark  Cour, verbraucht, ohne die Verzinsung und den Abtrag 
auf  die mit dem Königreiche Dänemark gemeinschaftlich habende S ta a ts sc h u ld , welche, 
wie vorher bemerkt, im Verhältniß zur Volkszahl, a l s  Antheil der H e rz o g tü m e r ,  für 
die letzten 2 J a h r e  eine S um m e von c. 7 Mill . M ark  Cour, ausm acht, zu beschaffen, 
und dazu kommt noch die dem H ande l,  der Industrie  und der Schiffahrt der Herzog
t ü m e r  durch Einwirkung des Krieges zugefügten Nachtheile, so wie der dadurch ge, 
hemmte Absatz und mithin E n t w e r t u n g  der wichtigsten Landesproducten, welche B er ,  
lüste unberechnbar sind. A lle in , m an hat die steuerpflichtigen B a u e rn  und Bürger, 
welche ausschließlich die Zeche bezahlt haben, oder doch am Ende bezahlen müssen, oft 
und  wiederholt damit zu trösten gesucht, daß wenn die H e rz o g tü m e r  erst außer aller 
Verbindung mit dem Königreiche D änem ark  gesetzt und mit Deutschland verbunden 
w ä re n ,  so würde das Volk weit weniger Abgaben a ls  bisher zu erlegen haben , und 
die, für die angeblichen „Errungenschaften" gebrachten O pfer  wurden bald wieder voll
ständig ersetzt werden. Allein traue m an den Einflüsterungen solcher Leute nicht, denn 
entweder täuschen sie sich selbst oder sie haben die Absicht andere zu täuschen, wie die 
nachfolgenden Zahlenangaben und Bemerkungen solches klar ergeben werden-

Diejenige S um m e, welche die H erzog tüm er  im Durchschnitt der 6 J a h r e  von 
1841 bis 1846 zu den gemeinschaftlichen S taatslasten  be i trugen , macht im Ganzen, 
wie im ersten Abschnitt Seite  21  bemerkt, j ä h r l i c h .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,208 ,000  R b t.
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T ra n s p o r t  5 ,20 8 ,00 0  R b t.  

Nach Angabe der im ersten Abschnitt gedachten schleswigschen
Stände-Com m ittee  wurde für die innere untergeordnete V er
w altung  ( m i t  Ausnahme der unvorhergesehenen Ausgaben)
in den Herzogthümern jährlich verw andt und daselbst veraus
gabt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,362 ,000  Rbt.

D ie  Uebernahme eines verhältnißmäßigen T he ils  
der Staatsschuld  würde, wie bereits Seite  25 
erm itte l t ,  jährlich an Zinsen und Abtrag er
fordern .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,891 ,000  —

  4 ,253 ,000  —

E s  verbleiben dann  n u r  übrig 955 ,000  R bt.

W enn  nun  die Kosten einer eignen Hofhaltung in den Herzogthümern und
der Beitrag  zu einer mit Deutschland etwa in Frankfurt gemeinschaftlichen H ofhal
tung, dann  die Kosten der erforderlichen, vorherangedeuteten, höheren Collegien und 
Militaireinrichtungen, nebst damit verbundenen vermehrten Anschaffungen von Waffen 
u. s. w ., welches alles, die projectirte Hofhaltung in F rank fu r t  ausgenom m en, jetzt 
in der V erb indung  mit Dänemark, wie Seite  24  bemerkt, eine jährliche S um m e von
1 ,646 ,000  Rbthlr. erfordert, auch dann  mit dieser S um m e abgehalten werden könn
ten, w a s  w ir allerdings bezweifeln, so würde selbst dann  noch keine Herabsetzung der
S te u e rn  eintreten können, sondern vielmehr eine Vermehrung derselben von 691 ,000  
R bth lr .  jährlich dadurch entstehen, indem die Herzogthümer, wie bemerkt, jetzt unre inen  
B eitrag  zu den obigen 1 ,646,000  Rbthlr. von 9 5 5 ,0 0 0  Rbthlr. leisten. B ei einer 
solchen Umgestaltung der Verhältnisse darf  ferner nicht unbeachtet bleiben, daß die 
Herzogthümer in den deutschen Zollverband einverleibt werden würden, wie solches 
auch in  der weiland Frankfurter N ationalversam m lung beschlossen worden ist.

D a  auch die Zottverhältnisse der Herzogthümer dazu" benutzt worden sind, 
um die beabsichtigte T ren n u n g  zu befördern, so lassen wir einige, diese Angelegenheit 
betreffende Andeutungen hier folgen. Als Frederik V I  im J a h re  1838  ein vernünf
tiges und zeitgemäßes Zollsystem im ganzen dänischen S ta a te  einführen wollte, da 
setzte man, um mit unsern Gegnern zu reden, Himmel und Hölle in Bew egung um 
dies zu verhindern. D e r  Herzog von Augustenburg *) und sein ganzes Complott 
suchten durch M itte l  aller Art die vom Adel und Geistlichkeit au s  der Zeit der Leib
eigenschaft, wo das Volk unter der Peitsche seufzen mußte, sich angeeigneten Zollpri

*) D e r  Herzog von Augustenburg. dessen E ltern (w ie  die von  D r. O stw ald im  Jahre 1847 zur 
öffentlichen Kunde gebrachten darauf B ezu g  habenden bündigen Aktenstücke klar ergeben) 
auf alle und jede Erbansprüche für sich und ihre Nachkommen auf die Herzogthümer Verzicht 
geleistet haben, wußte sehr w ohl, daß er nicht auf dem W ege Rechtens im Besitz eines  
S ta a te s  „Sch lesw ig -H o lste in "  gelan gen  konnte. daher verschmähte er auch, im  V erein  
m it seinen getreuen Volköverführern. kein M itte l, und selbst solche nicht, welche den H erzogthü, 
mern zum größten Nachtheil gereicht haben würden, a ls  z. B .  die Einführung einer unbe, 
schränkten Z oll- und H andelsfreiheit, w enn nur die Verbindung m it dem Königreiche d a . 
durch gelockert werden und er seine Zwecke zu erreichen hoffen konnte.
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vilegien aufrecht zu erhalten. Um dies zu bewirken und jede Zollgemeinschaft mit 
D änem ark  zu vernichten, sollte nun  der Zoll in den Herzogthümern gänzlich aufgeho
ben und eine unumschränkte Handelsfreiheit hergestellt werden. Allein es gelang ih
nen doch nicht einen solchen unglücklichen Zustand in den Herzogthümern, wie diese 
V eränderung  unbedingt zur Folge gehabt haben würde, herbeizuführen, sondern Frede
rik VI wußte besser w a s  seinem Volke zum Besten diente, indem er ein Zollstystcm 
hier einführte, durch welches die materielle W ohlfart  der Herzogthümer anerkannter* 
maaßen seitdem sehr bedentend gehoben und erweitert worden ist. Nach diesem miß
lungenen Versuche konnte nun  von einer gänzlichen Aufhebung des Zolles selbver- 
ständlich uicht mehr die Rede sein, und folglich mußten auch andere Mittel in Bedacht 
genommen werden um au s  der verhaßten Zollverbindung mit Dänemark zu kommen. 
W ährend  man früher Ach und W eh! über die hohen Tarifsätze, welche die neue V e r 
ordnung bestimmte, geschrien hatte, fand man jetzt durchaus kein Bedenken doppelt 
und dreimal so hohe Zollsätze anzunehmen, wenn n u r  die Herzogthümer dem großen 
«deutschen Zollverein" einverleibt werden könnten, waS denn auch in Flugschriften, 
Tageblättern und Ständesitzungen a ls  unumgänglich nothwendig angerathen wurde. 
Endlich brachte man es denn auch damit so weit, daß die Nationalversammlung in 
Frankfurt sich dieser Sache annahm, und, wie gesagt, sich für die Einverleibung der 
Herzogthümer in den gedachten Zollverein entschied. D a  aber diese denkwürdige Ver- 
sammlung bald darauf ihre H altung verlor und in alle Winde zerstreut wurde, so 
wurde die Ausführung dieses P la n e s  glücklicherweise dam als, nnd wie wir hoffen auch 
hinsichtlich Schleswigs für immer vereitelt. Nach diesen voraus  geschickten allgemei
nen Bem erkungen, wollen w ir nun sehen durch welche Gründe unsere Gegner den 
Anschluß an besagten Zollverein a ls  im Interesse der Herzogthümer zu motiviren v 
versucht haben. Professor Dropsen hält es für die «nationale Bedeutung" seines 
deutschen Vaterlandes a l s  dringend nothwendig, daß die Herzogthümer in dessen Zoll- 
verband schleunigst einverleibt w erden ,*) allein er läßt dabei die Hauptsache, nämlich 
die daraus  hervorgehenden Folgen für die commercielle, industrielle und finanzielle 
« B e d e u t u n g "  der Herzogthümer gänzlich außer Acht, und kann daher auf solche idea- 
lischc Gemeinplätze wenig Rücksicht genommen werden. Dagegen hat Professor S te in  
im J a h re  1848 eine Sch rif t ,  diesen Gegenstand betreffend, herausgegeben, worin er 
sich zwar in demselben S in n e  wie D .  ausspricht, aber auch die dabei in Betracht 
kommenden materiellen Verhältnisse einer näheren P rü fung  nach seiner Weise unter
worfen hat. Zuvörderst giebt er darin klar zu erkennen, warum  der «deutsche Zoll
verein" so sehr bemüht ist die Herzogthümer zur Aufnahme in denselben zu bewegen, 
indem er sagt:» D e r  überseeische Handel Deutschlands wird hauptsächlich durch das 
Weser- und Elbgebiet, oder durch die S tä d te  Hamburg und Bremen vermittelt. 
Dieses Gebiet wird und muß den Bedarf Deutschlands an Colonialproducten holen, und 
muß die Bezahlung dafür mit deutschen Fabrikaten besorgen. D ah er  ist das S treben  des 
Zollvereins auf  Erwerb eines eigenen Handelsgebietes in eben diesen Ländern gerichtet,

*) M an  sehe darüber seine Broschüre: -D ie  gemeinsame Verfassung für D änem ark und SchleS . 
wig-H olstein. 1848«.
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u m  d e n  S i e g  d e r  d e u t s c h e n  J n d u s t r i e p r o d u c t e  auf den M ärkten N ord
deutschlands über die fremden und vorzüglich über die englischen herbeizuführen. S o l l  
dieses aber geschehen, so müssen jene Länder —  mithin auch Schleswig und Holstein 
—  von da an  ihre W aaren  n i c h t  m e h r  a u f  e n g l i s c h e ,  sondern a u f  d e u t 
sche M ä r k t e  bringen, es muß demnach die Folge des Anschlusses e i n e  v ö l l i g e  
U m l e g u n g  d e s  M a r k t s  und eine damit verbundene d u r c h g r e i f e n d e  U m g e 
s t a l t u n g  a l l e r H a n d e l s b e z i e h u n g e n  u n d  G ü t e r v  e r h ä l  t n i f f e  e i n t r e t e n . "  
D er  Verfasser erkennt es nun allerdings a n ,  daß eine solche Umlegung des M ark ts  
mit Schwierigkeiten verbunden sein würde, indem der M arkt für unsere Landespro- 
ducte, wie er sehr richtig bemerkt, vorzüglich E ng land  ist, allein er vermeint, daß es 
u ns  auch künftig frei stehen würde unsere Producte außerhalb Deutschland abzusetzen, 
wogegen er e s :  „für die , ihren inneren Verhältnissen nach wesentlich zur Agrikultur 
bestimmten H erzog tüm er ,  deren Einw ohner wenig Neigung und Fähigkeit für die 
Industrie  bewiesen haben," a ls  vortheilhaft hält, d aß :  „sie i h r e n  B e d a r f  a n  F a 
b r i k a t e n  a n s  D e u t s c h l a n d  b e z i e h e n ,  indem Deutschland a lsdann  wieder 
K ora, Vieh und Fettwaaren von u n s  kaufen würde." Auf diese Weise haben P r o 
fessor S te in  und die ihm Gleichgesinnten den Anschluß a ls  im Interesse aller Theile 
darzustellen versucht, und geht jedenfalls daraus  hervor: daß die Ausführung dieses 
P ro jec ts  nicht n u r  für die „nationale  B edeutung ,"  sondern im höchsten G rade  für die 
„ i n d u s t r i e l l e  B e d e u t u n g "  Deutschlands v o r t h e i l h a f t  sein würde. O b  dagegen 
die Realisation dieses P la n e s  den H erzog tüm ern  zum Nutzen gereichen w ürde , ist 
wiederum eine andere F ra g e ,  die w ir in Folgendem zu beantworten u ns  erlauben 
w erden :

1) Eine Vergleichung der Zolllisten über die E infuhr an Colonialproducten 
und andere W aaren  a l s :  Caffee, Zucker, T h e e ,  R e i s ,  Tabak , R u m ,  franz. W ein , 
Südfrüchte und Specereien, sowohl in dem gegenwärtigen Zollvereinsgebiet a ls  in den 
H erzog tüm ern  ergiebt a b e r ,  daß letztere im Verhältniß  zu der Bevölkerung v i e r  m a l  
m e h r  von benannten W a a re n  verbrauchen a ls  erstere, und daß den H erzog tüm ern  
also, im Fall die Gesam : t-Zolleinnahme, wie es jetzt im deutschen Zollverein geschieht, 
nach der Kopfzahl gleichmässig vertheilt werden sollte, n u r  der v i e r t e  T h e i l  von dem 
zu erlegenden Zollbetrag wieder zu G u te  kommen würde, welcher Verlust für die H er
zo g tü m e r ,  nach dem gegenwärtigen Vereinszolltarif berechnet, auf eine Sum m e von 
mindestens lV i  Millionen R bth lr .  jährlich geschätzt werden kann. Möchte auch diese 
S u m m e ,  durch die zollfreie Einfuhr deutscher Fabrikate in die H erz og tüm er  auf 
etwa die Hälfte vermindert werden, so verbleibt doch noch eine S um m e von 750 ,000  
R b th l r . , *) welche mit Inbegr if f  der vorerwähnten 691 ,000  Rbthlr .  mithin im G a n 
zen fast IV* M i l l .  R b t h l r . ,  a ls  S t e u e r n ,  von den Einwohnern der H erz og tü m er  
mehr aufgebracht werden m ü ß te n , a ls  bisher in der Verbindung mit Dänemark. 
E in  weit größeren Nachtheil, welcher sich zwar nicht in Zahlen angeben l ä ß t ,  würde

' )  Professor S te in  giebt die jährliche Z u b u ß e, welche die H erzog tü m er zu leisten haben w ür
den , zu 578,750 T hl. P r . Court, oder c. 770 ,000  R bthl. an. mithin dürfte die von u n s  
angenom m e S u m m e eher zu niedrig a ls  zu hoch sein.



40
2 )  d a raus  für die Herzogthümer, und namentlich für das Herzogthum S ch le s

wig, erwachsen:
daß w ir den Z ollvere ins-Tarif  unbedingt annehmen müßten, die darin be

stimmten Zollsätze möchten nun  für unsere Verhältnisse passend sein oder nicht, denn 
unsere schwache S t im m e würde in dem großen deutschen Zollvereine gänzlich verhallen 
und au f  u n s  wenig Rücksicht genommen werden können;

3) würden w ir  für den Verlust unseres Handels nach Dänemark und den däni
schen Colonien keinen Ersatz weder in Deutschland ftlbst, noch in überseeischen Zoll- 
vereinscolonien, welche bekanntlich nicht eristiren, finden. M i t  Ausnahme von einigen 
fetten Ochsen, etwas B u tte r ,  und vielleicht auch bei günstigen Conjuncturen etwas O e l ,  
bedarf Deutschland unserer Landes - Erzeugnisse nicht, und w as den Absatz dahin an  
Colonialproducten und anderen ausländischen W aaren  anbelangt, so würden w ir  in 
dieser Hinsicht nicht nur  außer S ta n d e  sein, gegen die für dieses Geschäft weit vor- 
theilhafter belegenen, geld- und handelsmächtigen S tä d te :  H am bu rg ,  Lübeck, S te t t in  
u. s. w . die Concurrenz zu bestehen, sondern der a lsdann  noch vorhandenen Rest 
unseres selbstständigen überseeichen Handels  und Schiffahrt dürfte auch noch durch 
eine alSdann unvermeidliche Eisenbahnverbindung der Nordgränze des Herzogthums 
Schleswigs mit Hamburg und durch zollfreie E infuhr der Handels - Artikel letzterer 
S t a d t  gänzlich zu G runde gerichtet werden, und endlich

4) daß nicht n u r  unser Absatz nach Dänemark an eigenen Landeserzeugnissen 
und Fabrikaten, jährlich zum Belaufe von 2  bis 3 Millionen R b th l r . , aufhören, 
sondern daß unsere jetzt im Aufblühen begriffene Gewerb - Industrie unfehlbar wieder 
vernichtet werden würde, weil Deutschland darin eine weit größere Vollkommenheit 
erreicht hat, und vermöge der mäßigen Lebensweise seiner Bewohner indem der Deut-  ' 
sche, namentlich in den Fabrikgegenden, sich mit schmalen Bissen behelfen muß, weit 
billiger zu produciren im S tand e  ist a ls  w i r ,  so daß es im V o ra u s  mit Sicherheit 
anzunehmen ist, daß unser Land mit Fabrikaten und Nürnberger T a n d  überschwemmt 
und dadurch, selbst ohne Einführung der in Vorschlag gebrachten Heimathörechte und 
unbedingten Gewerbefreiheit, Tausende von Familien namentlich im Herzogthum Schles
wig zu G runde gerichtet werden würden. D a ß  die beabsichtigte Umgestaltung der 
Verhältnisse, w as  unsere Gegner „mit der Zeit fortschreiten" nennen, die vorstehend 
angedeuteten Resultate zur Folge haben würde, vermögen wir nicht zu bezweifeln. 
W ohl wissen wir, daß B e  s e l e r  und ihm gleichgesinnte Advokaten, Beam te und P r o 
fessoren den vorstehend berührten finanziellen oder sogenannten materiellen Interessen 
n u r  eine untergeordnete Bedeutung beilegen, und mehr wie ein M a l ,  sowohl in a ls  
außerhalb des S tändesaals  vom S tandpunkte  des nationalen Dünkels verächtlich auf 
solche herabgeblickt haben; allein das Volk, dessen gesunder S in n  sehr wohl den Werth 
seiner N ational i tä t  kennt, und w eiß , daß den Rechten der beiden N ationali tä ten  im 
Herzogthum Schleswig ein gleichmässiger Schutz von Seiten  unseres K önigs  zugesagt 
worden ist, erkennt auch sehr wohl, daß es, so wenig a ls  irgend ein Advokat, 8  T age  
ohne die materiellen Interessen das Leben zu fristen vermag. A us diesem G runde  ist 
das Streben des Nährftandes auch hauptsächlich darauf  gerichtet, nicht n u r  die vor
handenen Erwerbsquellen zu sichern, sondern auch durch geeignete M aaß rege ln  neue 
in s  Leben zu rufen, während die Wirksamkeit des Zehrs tandes, namentlich unsere
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gelehrten Aufwiegler, d a ra u f  gerichtet ist, durch die beabsichtigte Umgestaltung der 
Verhältnisse, Gewerb- und Nahrungölosigkeit und dazu noch, wie oben entwickelt, eine 
Verm ehrung statt V erm inderung der zu leistenden Abgaben und Steuern  herbeiführen. 
D ie  E rfah rung  der letzten 2  J a h r e  hat jedoch hinlänglich ergeben, daß eine Menge 
pflichtvergessene Beamte, Advokaten und andere Gelehrte, welche sich bei der in den 
H e rz o g tü m e rn  stattgehabten Rebellion betheiligt haben, sehr wohl ihre eigenen materiellen 
Interessen wahrzunehmen wissen. D e r  eine bringt z. B .  dadurch ein solches Capital 
zusammen, daß er sich ein großes Landgut kaufen kann, der andere gelangt vom simp
len Advokaten mit einem S p ru n g e  zu dem sehr einträglichen Posten eines Oberappella- 
t io n s -G c r ic h ts ra th s , und au f  diese Weise sind sie fast alle ohne Ausnahme bemüht 
ihre eigne materielle S te llung  zu verbessern; selbst die heißblütigen und aufgeblasenen 
S tudenten  stellen sich wo möglich an der Spitze des Aufruhrs, um vorgeblich dem 
Volke, wclchcs sie vorher kaum eines Blickes gewürdigt haben, Freiheit und Glück zu 
erkämpfen, während der Hauptzweck ihres S trebe ns  doch eigentlich in der Regel n u r  
dahin geht, ohne weitere Fortsetzung der mühsamen S tud ien , eine schnelle und glän
zende Carriere zu machen.

M a n  hat ferner die Behauptung wiederholt aufgestellt, daß das Königreich 
Dänem ark in finanzieller Hinsicht nicht ohne die H erzog tüm er  bestehen könne. Dieses 
Vorgeben ha t  bei Vielen, und wie w ir  au s  Erfahrung  wissen, auch bei Solchen, die 
aufrichtig wünschen, in der bisherigen Verbindung mit Dänemark zu verbleiben, 
Glauben gefunden; allein auch diese Ansicht beruht auf einen J r t h u m ,  wie die nach
folgenden Zahleneingaben solches ergeben werden.

Die Gesammt-Einnahme der Staatscasse aus  dem Königreiche mit Inbegriff  
des Sundzolles , jedoch mit Ausnahme der vorherbemerkten 4  Pöftc, nämlich der Ü b e r 
schüsse au s  Lauenburg und W estindien, der Posteinnahme und der Zinsen von den 
Königlichen Activen , welche a ls  Zinsen und Abtrag auf  die Staatsschuld in Anschlag 
gebracht s in d , betrug im Durchschnitt der 6 Jah re  1841 bis 1846 jähr
lich   10 ,403 ,000  Rbt.
D ie Ausgaben dagegen wie im ersten Abschnitt angegeben:

4) für die gesummte innere Verwaltung ..... sowie für Gesandtschaf
ten u. s. w   6 ,425 ,000  Rbt.

2 )  für den dem Königreich zufallenden Antheil 
an der Verzinsung und Abtrag der S t a a t s 
schuld ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,032 ,000  —

---- - - - - - - - - - - - - - - - -  9 ,457,000  —
E s  verbleibt also ein Ueberschuß von 946,000 Rbt.

E s  ist jedoch dabei zu berücksichtigen, daß in der Residenz, wie früher er
wähnt, bisher für die höhere V erwaltung und sonstigen Gegenstände der H erzogtüm er 
jährlich 1 ,646,000 Rbt. ,  wozu letztere n u r  einen Beitrag  von 955 ,000  Rbt. leisten,
verausgabt werden. W enn diese Sum m e nun auch nicht ganz durch Aufhebung,
oder durch eine der Landesverhältniffen angemessene Verminderung aller bis dahin mit 
den H erzogtüm ern  gemeinschaftlich gehabten Verwaltungszweige und Einrichtungen 
gespart werden konnte, so würde der an  sich nicht erhebliche Ausfall leicht durch a n 
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derweitige Ersparungen im S taa tsh ausha l te  des Königreichs gedeckt werden können *), 
und sich m ith in , wie gesagt, ein jährlicher Ucberfchuß von c. 946 ,000  Nbt. her
ausstellen.

Eine solche T renn un g  würde auch keinesweges nachtheilig auf den Erwerb 
Dänemarks einwirken. D er  überseeische Handel und die Schiffahrt Dänemarks ist 
seit lange nicht so lebhaft und von solcher Bedeutung gewesen, wie in den beiden 
Ja h re n  1848 und 1849, und zwar aus dem leicht erklärlichen G ru n d e ,  weil die Her- 
zogthümer und namentlich der bisherige Zwischenhändler, die S ta d t  H am burg, außer 
S tande  gewesen sind, das  Königreich auf die frühere Weise mit ausländischen W a a 
ren zu versehen. E s  ist zwar oft behauptet w o rd e n , daß die Dänen ihre mageren 
Ochsen, nach geschehener T renn un g ,  nicht würden absetzen können, allein wir sind der 
Ansicht, daß es für Dänemark vortbeilhafter ist, statt Ochsen, Kühe zu ziehen, und so 
eine größere Milchwirthschaft einzuführen, oder auch dessen magere Ochsen selbst zu 
mästen, und solche, wie es bereits jetzt theilweise geschieht, directe nach England  a u s 
zuführen. W oher die Herzogthümer aber in diesem Falle die erforderliche Anzahl von 
jährlich 30  bis 40 ,000  Stück magere O chsen , welche bisher den D änen  für eine 3 
bis 4jährige Zucht und Fütterung durchschnittlich keine viel größere Einnahme gewährt 
haben, a ls  den H erzog tüm ern  für die Fettgräsung derselben in kaum 3 M onaten , be
ziehen wollen, ist wiederum eine andere Frage.

Die Gewerb - Industrie  in Dänemark hat ebenfalls in den 2 letzter» J a h re n  
einen größeren Aufschwung e r lang t ,  theils weil die Zufuhren an Landesfabrikate der 
Herzogthümer, zum Belaufe von 2  bis 3 Mitt. Rbt. jäh r l ich , aufgehört h aben , und 
theils weil es der S ta d t  Hamburg nicht wie bisher gestattet gewesen ist , Dänemark 
mit deutschen Fabrikaten aller Art zu überschwemmen. D ie  D än en  sind zwar hinsicht
lich der Fabrikation, zum Vortheil der Herzogthümer, nicht mit der Zeit fortgeschritten, 
und sie werden auch noch lange in den wichtigsten Gewerbszweigen gegen u ns  zurück
stehen, allein so weit haben sie es doch darin gebracht, daß sie nicht wie im Jtzehoer 
Wochenblatt behauptet worden ist: „durch die T rennung  von den H erzog tüm ern  und 
Ham burg , wegen M angel an Fabrik-Erzeugnissen, genöthigt sein würden, Thierhäute 
a ls  Bekleidung anzuwenden."

Die vorstehenden Andeutungen dürften hoffentlich genügen um zu beweisen, 
daß das Königreich Dänemark sehr wohl auf eigene Füße zu stehen vermag, und daß 
selbiges durch die beabsichtigte Umgestaltung der Verhältnisse sowohl in finanzieller a ls  
in kommerzieller und industrieller Hinsicht nur  gewinnen könnte. W ir  haben zwar 
den E inw and gehört ,  daß wenn die T renn un g  den Dänen Vortheil  gewähren könnte, 
so würden sie augenblicklich dazu ihre Einwilligung ertheilen. W ir  sind damit unter 
der Voraussetzung einverstanden, daß wenn eine solche Zerstückelung des S t a a t s  sich 
mit der Ehre der dänischen Nation in Einklang bringen l ieße , und die D änen  nicht

*) Unser König Frederik V II . hat d ie ,C iv il-Liste, oder den H o fh a lts .B e d a r f a n s eigenem  freien  
W illen  bereits nm c. 200 ,000 Nbt. jährlich niedriger gestellt, a ls  dieselbe früher betrug, und 
außerdem eine M enge Schlösser und andere Grundstücke dem S ta a te  zur D isp osition  über
lassen , wodurch ohne Z w eife l auch eine nicht geringe Ersparung für die F o lge  eintre
ten dürste.
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d ie  V e r p f l i c h t u n g  h ä t t e n  den Bewohnern S ch le sw igs ,  welche, der weit über
wiegenden M eh rz ah l  nach, in der Verbindung mit Dänemark zu bleiben wünschen, 
n a c h  K r ä f t e n  b e i ^ u s t e h e n .

Auch d a r f  w e d e r  K ö n i g  noch  V o l k  d i e  S c h w ä c h u n g  d e s  e i g e n t 
l i c he n  d ä n i s c h e n  S t a a t s  zu l a ß e n .  Auf Holstein dagegen, wo sich eine mehr 
entschiedene, wenn gleich größtentheils auf künstlichem Wege von der T reunungspar te i  
hervorgebrachte Abneigung gegen Dänemark gezeigt hat, hat der König am 2 4  M ärz 
1848  also vor Ausbruch des Krieges durch die den Holsteinern eingeräumte selbststän
dige Verfassung, so gut a ls  gänzlich Verficht geleistet, und das dänische Volk hat sein 
Nichteinverständniß damit keineswegcs zu erkennen gegeben.

Demnächst werden w ir  nun noch einige Betrachtungen darüber anstellen, ob es 
im Interesse des HerzogtbumS Schleswigs sei sich Holstein oder Dänemark anzuschlie
ßen. D ie  finanziellen Nachtheile einer T rennung  des Herzogthums Schleswigs von 
Dänemark, und eine mit Holstein gemeinschaftliche Aufnahme in Deutschland und dessen 
Zollvcrband, haben w ir bereits in den Haupttheilen angedeutet, und wiederholen wir 
n u r ,  daß die handelsmächtige S ta d t  Hamburg, durch die allsdann unvermeidliche 
Fortführung der holsteinischen Eisenbahn bis nach F lensburg sowie durch die zollfreie 
Einfuhr von W aaren  aller Art, in den S ta n d  gesetzt werden würde, den, so auf den 
B edarf  unseres Herzogthumcs verminderten Rest des selbstständigen überseeischen H a n 
dels und Schiffahrt, zu vernichten. Nach Holstein haben wir niemals Absatz von 
W aaren  und Fabrikaten von namenswerther Bedeutung gehabt, und die bisherige 
finanzielle Verbindung mit Holstein hat sich nicht zu Gunsten des Herzogthums Schles
wig gestellt. D ie  Holsteiner, namentlich ihre gelehrten W ort-  und Anführer, haben 
u ns  zwar unzählige M a l  versichert, daß wir ihre B rüder sind, daß sie folglich auch 
alle Vortheile und Nachtheile, wohin ebenfalls die Staatslasten zu rechnen sind, mit 
u ns  brüderlich zu theilen hä t ten ;  darüber kann selbstverständlich kein Zweifel obwalten. 
O b  sie dies jedoch bisher gethan haben, ist eine andere Frage, die zu beantworten 
w ir u n s  erlauben.

Nach den Finanzrechnungen der 6 J a h re  1841 bis 1846 betrug die Einnahm e 
der gemeinschaftlichen Staatseaffe aus  den Herzogthümern, mit Ausnahme der daselbst 
erhobenen, dem Königreiche zukommenden 1)0,000 Rbthlr. an Zoll, im Durchschnitt
j ä h r l i c h .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ,208 ,000  Rbthlr.

D av on  zahlte Holstein. Schleswig,
a n : Rbthlr. Rbthlr .
C o n tr ib u t io n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 399,941 318 ,172
L a n d s t e u e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212,597 184,949
Haussteuer .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97 ,724  52,179
K o p f s t e u e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159,428 215,776
M a g a z i n - P r ä s t a n d a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 ,678  125,153
R a n g s t e u e r   8 .548  5 ,507
Abgaben von E r b s c h a f t e n   89 ,512  50,136
Gagen und A cc idenz iens teue r   8 ,517  7,335
Zoll, (mit Inbegr if f  der obigen 90,000  Rbthlr.)  . . . .  . 723 ,678  567,630

zusammen 1 ,733,623  1 ,526,837
6*
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E s  bleiben aber davon obige 90,000  Rbt. an Zoll, welche, wie speciell ent

wickelt, nicht von den H erz og tü m ern  sondern von dem Königreiche getragen w orden , 
in Abzug zu bringen. Von dieser S u m m e ,  gleichmäßig nach der Volkszahl vertheilt, 
kommt au f  Holstein c. 51 ,000  Rbt. und auf Schleswig 3 9 ,000  Rbthlr. *) und stellt 
sich die wirkliche Einnahme aus  Holstein mithin auf 1 ,682,623  Rbth lr .  und a u s  
Schleswig auf 1 ,487,837  Rbth lr .  Rach Verhältniß  der Volkszahl (1845 in Holstein 
479,361 und in Schleswig 362 ,900  Einw ohner)  sollte Holstein zahlen 1 ,803 ,800  R b t . ,  
es hat aber nu r  1 ,6 8 2 ,6 0 0 Rbth lr .  bezahlt, mithin zu  w e n i g  circa 1 2 1 ,2 0 0 R b th lr . ,  
um welche Sum me das  Herzogthum Schleswig also j ä h r l i c h  v o n  H o l s t e i n  p r ä -  
g r a v i r t  worden ist.

D ie  Einnahme aus  den Königlichen Domainen betrug ferner:
in  H o l s t e i n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  656 ,041  Rbthlr.
in S c h l e s w i g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  681 ,796  —

während Holstein im Verhältniß zur Volkszahl hätte beitragen sollen 761 ,073  R b th lr .  
und folglich ist das  Herzogthum Schleswig auch hier um c. 105 ,000  Rbthlr. jährlich 
benachtheiligt worden.

D e r  Kanal zwischen Holstein und Schleswig, zu deren Anlage das König
reich seiner Zeit eine verbältnißmäßig gleiche Sum m e wie die Herzogthümer beige
tragen hat, bringt im Durchschnitt einen jährlichen Ueberschuß von c. 74 ,000  R b th lr . ,  
welche nach der Volkzahl vertheilt für Holstein 42 ,000  R bth lr .  und für Schleswig
32 ,000  Rbthlr. ergeben.

B ei der noch übrigen Sum m e von 625,703 R b th l r . ,  bestehend ans  dem E r 
trage des Lottos 178 ,000  R b th lr . ,  Stempelsteuer 174 ,000  R b th lr . ,  D epartem ents- & 
Gerichtssporteln 55,000  R b th l r . , Wegesteuer 61 ,000  Rbthlr .  und andern verschie- > 
denen E inn ahm en , läßt es sich nicht ermitteln ob solche gleichmäßig vertheilt sind.
Um jedoch die ungefähre S u m m e, welche die gemeinschaftliche Staatskasse aus  jedem 
Herzogthum für sich erhalten hat, herauszufinden, vertheilen w ir benannte 625 ,703  R bt. 
nach der Volkszahl. Demnach zahlt davon Holstein 355 ,832  Rbt. und Schleswig 
269,871 Rbthlr .

D ie  Staatöeinnahme betrug folglich:
1) a u s  H o l s t e i n :

an directe und indirecte S t e u e r n   1 ,682 ,623  R b th lr .
„ verschiedene E in n a h m e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   355 ,832  —
„ Einkünfte aus  den Königl. D o m a i n e n   656,041 —
,, K a n a l z o l l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   , . . . 4 2 ,000  —

zusammen 2 ,736 ,496  Rbthlr.

*) D ie  in  obigen 90 ,000  R bt. enthaltende S u m m e  für Ausfuhrzoll, ist fast ausschließlich in dem  
für Holstein aufgeführten Zollbctrag in Einnahm e gestellt, w ogegcn es zn annehmen ist. daß 
von dem aus Einfuhrzoll bestehenden Rest eine verhältnism äßig größere S u m m e  in dem be
merkten Zollbetrag a u s S ch lesw ig  enthaltend ist, so daß die obige V crtheilung gerechtfertigt 
sein dürfte.
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2) a u s  S c h l e s w i g :

an directe und indirecte S te u e rn  . . . 
„ verschiedene Einnahmen . . . .  
„ Einkünfte a u s  den Königl. D omainen 
„ K a n a l z o l l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ,487 ,837  Rbthlr. 
2 69 ,871  —
6 81 ,796  —

3 2 ,0 0 0  —
zusammen 2 ,4 7 1 ,5 0 4  Rbthlr.

Nach der Volkszahl berechnet, hat das  Herzogthum Holstein also reichlich
2 26 ,00 0  R bth lr .  oder wegen einiger geringfügigen Differenzen in der obigen Berech
nung, welche nicht genau ermittelt werden konnten, Jedenfalls 2 2 5 , 0 0 0  R b t h l r .  
jährlich, oder in 30  Ja h re n  7 '/<z M i l l i o n e n  R b t h l r .  w e n i g  e r  zu den gemein
schaftlichen S taa ts las ten  beigetragen, a ls  das Herzogthum Schleswig.

Außerdem verdient bemerkt zu werden,
1 )  daß vor Erlassung der neuen Zollverordnung Holstein im Verhältn iß  zu 

Schleswig bedeutend weniger an Zoll erlegt hat. D ie  verhältnißmäßige M ehrausgabe 
für Schleswig  glauben w ir  ohne Uebertreibung jährlich auf mindestens 1 00 ,000  R b t. ,  
oder in einem Zeitraume von 30  J a h r e n  auf 3 M i l l i o n e n  R b t h l r .  schätzen 
zu können.

2 )  M i t  der B ra n d ta re  verhält  es sich ebenso. Ans dem Eommitteebericht der 
schlcswigschen S tä n d e  vom 21 J u l i  1838 geht hervor, daß Schleswig allein in den 
23  J a h re n  von 1811 bis 1837 —  762,041 R bth lr .  an Brandschäden an  Holstein 
ausbezahlt hat,  und vom Anfang dieser Jah rhu nd er ts  bis auf die gegenwärtige Zeit 
stellt sich die an  Holstein in dieser Hinsicht gebrachten Opfer auf eine Gesammtsumme 
von c. 1 , 1 0 0 , 0 0 0  R b t h l r .

3 )  W ährend P reußen  und andere S ta a te n  die Zollfreiheiten aus  der feudalen 
Zeit ohne V ergütung aufhoben , erhielten die Holsteiner au s  der gemeinschaftlichen 
Finanzkasse eine sogenannte Zollentschädigung von c. 2 M i l l i o n e n  R b t h l r .  D a ß  
Holstein diese Sum m e mit Schleswig brüderlich theilen w ürde , besonders da e s ,  wie 
gezeigt, nur bitter wenig zum Zoll beigetragen, hätte man billigerweise erwarten kön
nen, allein w ir haben von einer solchen brüderlichen Theilung bisher nichts vernommen.

4 )  D ie  Holsteiner erhielten zu Chausseen und Eisenbahnen it. s. w. mehrere 
M illionen au s  der gemeinschaftlichen Staatskasse. D a ß  ihren sogenannten schles- 
wigschen B rüdern  zu ähnlichen Zwecken eine vcrhältnißmäßig gleiche S um m e zu Theil  
geworden wäre, dafür trugen die Holsteiner nicht nur  keine S o rg e ,  sondern arbeiteten 
vielmehr in Zeitungen und Ständesitzungen gegen jede Erweiterung unseres Handels , 
unserer westindischen Geschäfte, gegen unsere Eisenbahn, unsere Bank, gegen Wech- 
selrecht und andere Handelsbedürfnisse, theils um selbst Vortheile zu er langen , theils 
um das  Ausland auf Kosten des In la n d e s  zu heben, und den selbstständigen über
seeischen Handel der Halbinsel zum M onopol Ham burgs zu machen. Und endlich:

5)  daß die außerhalb der Zolllinie belegene holsteinische S ta d t  Altona das  Her
zogthum Schleswig von jeher mit Fabrikaten aller Art überschwemmt hat, wodurch 
die Industrie  in ihrer Entwickelung gehemmt und dem Gewerbestand in Schleswig 
ein unberechenbarer Schaden zugefügt worden ist und noch wird. —  W ie sehr nun auch 
die finanziellen Verhältnisse der beiden Herzogthümer zu einander im Dunkeln liegen,
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so geht doch jedenfalls au s  den obigen Zahlenangaben klar hervor, daß die Holsteiner 
weder die Lasten noch die Vortheile brüderlich mit u n s  Schleswig«'» getheilt haben, 
sondern daß wir wirklich von Holstein sehr bedeutend übervor te i l t ,  oder w as  man 
sagt, „ p r ä g r a v i r t "  worden sind, und können w ir  u n s  daher auch der Bemerkung 
nicht enthalten, daß wenn w ir  von Dänemark getrennt und mit Holstein verbunden 
würden, die Holsteiner u n s  wohl erlauben werden, ihre Lastträger und D iener , nicht 
aber ihre B rüder  zu sein.

W i r  halten es daher auch nicht allein im w ahren  Interesse des Herzogthums 
Schlesw ig, die Aufnahme in den deutschen Zollverband nach Kräften zu verhindern, 
sondern auch dahin zu wirken, daß wir au s  jeder finanziellen und administrativen 
V erlindung  mit Holstein gebracht werden. M ögen die Holsteiner sich a lsdann in der 
Verbindung mit dem großen Deutschland glücklicher w ähnen , a ls  sie es in der V er
bindung mit dem kleinen Dänemark zu sein vermeinten.

M öge ihnen eine größere und für sie heilsamere Freiheit von Deutschland 
zu Theil werden a ls  diejenige, welche unser König vor Ausbruch des Krieges aus  
freiem Willen auch ihnen zu geben sich bereit erklärte. Mögen sic auch künftig den
selben Fürsten a ls  wir haben oder nicht, dies Alles ist u ns  ganz gleichgültig. W a s  
wir im wahren Interesse des Herzogthums Schleswig wünschen, ist, wie gesagt, mit 
Holstein in keiner weiteren finanziellen und administrativen Gemeinschaft zu verbleiben.

W enn  nun das Herzogthum Schleswig, welches, wie in vielen Schriften er
wiesen ist, niemals zu Deutschland gehört h a t ,  nach wie vor ein untrennbarer Theil  
des dänischen S t a a t s  verbleibt, w as  unbedingt geschehen muß, wenn G ew alt und 
Willkühr nicht den S ieg  über Recht und W ahrheit  erringen sollen, so stellt sich die 
Frage auf :  welche S tellung sollen wir alsdann  im dänischen S taa tsverbandc  einneh
me n ?  Viele glauben z w a r ,  daß keine wesentlichen Veränderungen eintreten werden, 
sondern daß alleS beim Alten, daher wie es früher gewesen ist, verbleiben könne; al
lein ein solcher Zus t a nd , nachdem unser König auf die Alleinherrschaft verzichtet, und 
den Einwohnern Dänemarks eine den Zeitverhältnißen angemessene und mit den 
Wünschen des Volks übereinstimmende freie Verfassung ertheilt h a t ,  ist für u ns  we
der w ünschensw ert  noch mehr herbeizuführen. Schleswig muß sich daher entweder 
näher an D änem ark  schließen, a ls  bisher, und die neue Verfassung unter dem weiter 
unten anzugebenden Bedingen gemeinschaftlich mit dem Königreiche annehmen, oder 
eine solche Constitution oder Verfassung, wodurch w ir  eine ungefähr gleiche S tellung  zu 
Dänemark, wie Norwegen zu Schweden, einnehmen würden, für sich allein zu erlan
gen suchen.

E s  ist vorauszusehen, daß die eidbrüchigen Advokaten und Beamten geist
lichen und weltlichen S t a n d e s ,  so wie ein Theil  des von ihnen mittelst der angeb
lichen Uebervortheilung der H erz og tü m er  von Seiten  des Königreichs, und durch das 
a ls  Schreckbild oft und wiederholt aufgestellte W ort  « i n e o r p v r i r e n "  irregeleiteten 
Volkes alles aufbieten w erden , um eine solche Scheidewand, wie zuletzt gedacht, 
zwischen Schleswig und Dänemark herzustellen, um so mehr, a ls  dadurch der T ren-  
nungsparte i  noch immer die ziemlich sichere Aussicht verbleibt, Schleswig früher oder 
später gänzlich von Dänemark loszureißen und mit Deutschland zu vereinigen. Ein 
solcher Zustand kann aber n u r  von denjenigen, welche daö wahre Interesse des Her-
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zogthums Schleswig entweder nicht kennen, oder nicht kennen wollen, a ls  wünschens
wertst erachtet werden. D a ß  in diesem Falle eine Ermäßigung der bisherigen S teuern  
und Abgaben würde eintreten können, ist, mit Rücksicht auf die von u n s  vorher a n 
geführten Zablen mit Thatsachen durchaus nicht anzunehmen.

D ie  Gesammt-Einnahme aus  dem Herzogthum Schleswig stellt sich, wie vor
her ermittelt, auf eine jährliche Sum m e v o n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,4 7 1 ,5 0 0  Rbthlr .
Rach der Bolkszahl berechnet wird von der angegebenen in beiden 
Herzogthümern verwandte Sum m e von 2 ,36 2 ,00 0  Rbthlr. in
Schlesw ig  v e r a u s g a b t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,018  5 0 0 Rbthlr.
und die Verzinsung und der Abtrag des alsdann  
Schleswig zufallenden Antheils der Staatsschuld
würde eine S um m e erfordern v o n ... . . . . . . . . . . . . . . . .  815 ,000  -

---------------  1 ,833 ,500  Rbthlr.
E s  verbliebe m i t h i n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3 8 ,0 0 0  Rbthlr .

zur Bestreitung der erforderlichen mit Dänemark allsdann noch gemeinschaftlich ha
benden Ausgaben a l s :  zu dem S taa tsoberhaupte ,  der H o fha l tu ng ,  F lo t te ,  den G e
sandtschaften im A uslande u. s. w. übrig, welche S u m m e  aber schwerlich dazu h in
reichend sein w ü r d e , so daß ein Zuschuß durch eine Vermehrung der S teuern  herdei
gebracht werden müßte. Ebenso dürfte auch mit der obenbenannten Sum m e von 
1 ,01 8 ,50 0  Rbthlr . ,  welche jetzt für die untergeordnete V erw altung  in Schleswig selbst 
verausgabt wird, die a lsdann  noch erforderlichen eigenen höheren Regierungscollegien 
und M ili taircinrichtungen, (Flotte ausgenommen) u. s. w. nicht bestritten werden 
können, und folglich würde auch zur Deckung dieses Ausfalles den Stcuernpflichtigcn 
eine nicht unerhebliche Last aufgebürdet werden müßen.

Anmerkung. Das H erz o g th u m  H ols te in  dürfte nach geschehener 
T r e n n u n g  der F in a n z e n  von D ä n e m a r k  und  S c h le s w ig  wie folgt gestellt w e r 
d e n : jährlicher E in n n h m e  wie v orhe r  angegeben  . . . 2 , 7 3 6 , 5 0 0  R b t h l r .
D a v o n  geht ab :  ein verhältn ißm ässiger  A n the i l  in der S u m m e  
von  2 ,3 6 2 ,0 0 0  R b t h l r . ,  welche die innere  V e r w a l tu n g  
jetzt in  beiden H e rz o g th ü m e rn  erfordert und  fü r  H olste in  
nach V e r h ä l tn iß  der K opfzah l  eine S u m m e  beträg t
v o n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 , 3 4 3 , 5 0 0  R b th lr .
Ferner Zinsen und Abtrag auf den 
Holstein a lsdann zufallenden Antheil
an der S t a a t s s c h u l d   1 , 0 7 6 ,0 0 0  —

  2 , 4 1 9 ,5 0 0  —

E s  verbliebe also nur 3 1 7 , 0 0 0  R b th l r .  
übrig. O b  das Herzcgthum H olste in , in der Verbindung mit Deutschland, 
die alsdann erforderlichen vermehrten A u sg ab en ,  so wie auch noch die bisher 
für Holstein a ls  B undesthe il  von der gemeinschaftlichen Staatskasse beschaften
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Ferner kann man mit Sicherheit im V o ra u s  annehmen, daß die D ä n e n ,

welche sehr wohl ihre Interessen in den beiden letzten Ja h re n  kennen gelernt haben, 
unter solchen Umständen die zollfreie E in fuhr  unserer Fabrikate und W aaren  nicht 
mehr gestatten würden, und das  Schleswig also in kommerzieller und industrieller 
Hinsicht von Seiten D änem arks a ls  fremd betrachtet werden würde, welches unserem 
Handel, unserer Industrie  und Schiffahrt, wie vorher dargethan , und wie vie nach
folgenden Zahlen noch deutlicher ergeben, zum unberechenbaren Nachtheil gereichen 
würde. Nach dem von der Generalzollkammer herausgegebenen Tabellenwerk *) betrug 
die Ausfuhr des Herzogthums Schleswig in J a h r e  1816 nach Dänemark an  Landes
fabrikaten und Produkten einen W erth  v o n ..........  2 ,0 2 2 ,0 6 0  Rbthlr .
an  fremden berichtigten und nach dem T a r i f  zollfreien W aaren  . 4 72 ,00 0  —

zusammen 2 ,49 4 ,00 0  R b th lr .
Ferner können diejenigen W a a re n ,  w orauf Differenzzoll stattfindet, und worüber das  
Tabellenwerk keine nähere Auskunft giebt, a l s :  Caffee, W ein , R u m  und andere 
Spir i tuosa ,  sowie fremde M a n u fa c tu r -W a a re n ,  a l s :  Wollen-, Leinen-, Seiden- und 
Baumwollcn-Fabrikatc, welche nach Dänemark abgesetzt werden, ohne Zweifel zu einer 
Sum m e von mindestens 3A Millionen R bth lr .  jährlich angenommen werden. M ith in  
haben w ir einen Waarenabsatz nach Dänemark zum Werthe von c. 3 'A  Millionen 
Rbth lr .  oder c. 6 Millionen M ark  Courant jährlich. E s  ist ferner nicht wahrscheinlich, 
daß wenn Schleswig ein selbstständiges Staatchcn würde, und n u r  in einem solchen 
Unionsverhältnisse zu Dänemark zu stehen käme, wie angedeutet, die unS bisher 
eingeräumten Zollbegünstigungen bei der E in- und Ausfuhr in den dänischen Colonien, 
sowie die desfälligen Ermässigungen in den zu erlegenden S t r o m z o l l a b g a b e n ,  
auch künftig dem Herzogthum Schleswig zu Theil werden würden. D ie  Folge davon 
würde aber sein, daß dies für unser Land, wie die untenbemerktcn Zahlen ergeben 
noch sehr ansehnliches Geschäft aufhören mußte. I m  J a h re  1846 hatten die a u s  
dem Herzogthum Schleswig nach den dänischen westindischen Inse ln  ausgeführten 
Landesfabrikaten und Produkten sowie fremde W aaren  einen W erth  von 4 39 ,000  Rbthlr. 
und die wieder von daher in Schleswig eingeführten W aaren  
betrugen an W e r t h .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435 ,000  —

zusammen 0 7 4 ,0 0 0  R b th lr .

* )  D er  früher erwähnte Etatörath Franke wird a lö  d am aliger M itarbeiter dieses Tabcllenw cr- 
kes die Nichtigkeit der darin befindlichen Z ahlcnangaben  bestätigen können.

Z ahlungen , mit reichlich 5 0 0 ,0 0 0  R b th lr .  wird bestreiten können oder nicht, 
hat für u n s  wenig Interesse, und dies zu ermitteln bleibt lediglich Sache 
deS, a ls  Finanzminister zur Z e i t  in Holstein fungirenden E ta ts ra th  Franke, 
wobei derselbe hoffentlich die, vor seinem Uebergange zu der AufruhrSpartei, 
a ls  Gehalts-Vorschuß auS der dänischen Staatskasse empfangenen 4 , 0 0 0  
R b t h l r .  in Anschlag zu bringen und zurückzubezahlen nicht vergessen wird.
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Rechnet m an  dazu diejenige Sum m e, welche im Geschäft mit I s l a n d ,  wo mehrere 
E tab l issem en ts ,  namentlich für Rechnung Flensburger und Sonderburger  H ande ls
häuser, sich befinden, so stellt sich der ganze Umsatz mit den dänischen Colonien au f  
c. 1 M ill ion  Rbthlr .  jährlich. M i t  Inbegriff  davon würde unser Handel mit D ä n e 
mark und den dänischen Colonien also einen Abbruch zum betrage  von 4 7s  M illionen 
R b th lr .  oder c. 8  M i l l i o n e n  M a r k  C o u r a n t  jährlich erleiden. O d er  sollten diese 
Angaben übertrieben se in?  D a n n  widerlege sie wer da kann, aber nicht, wie es bis
her zu geschehen pflegte, durch oberflächliche und spitzfindige Bemerkungen, sondern durch 
g r ü n d l i c h e  und v o l l g ü l t i g e  Beweise. Unsern Gegnern gereicht es zwar zum 
Trost, daß w ir  gleiche abwehrende M aaßregeln  gegen den Handelsverkehr D änem arks 
mit Schleswig  würden in Anwendung bringen können, allein es ist dabei nicht außer 
Acht zu lassen, daß die Einfuhren au s  Dänemark Hieselbst au s  Gegenständen bestehen, 
die w ir theils nicht gut entbehren können, a l s :  lebendiges Vieh, Getraide, Lein- und 
R appsaa t ,  theils a u s  Producten, a l s : B u tter ,  Wolle, rohe Häute und Felle u. s. w., 
welche u n s ,  a ls  Vermittler dafür zwischen Dänemark und dem A uslande, einen nicht 
geringen Vortheil gewähren. Wollten w ir daher die Zufuhren aus  Dänemark, die 
übrigens, mir Ausnahme von lebendigem Vieh, nur  einen W erth  von c. 8 5 0 ,0 0 0  
R b th lr .  jährlich (18 46 )  haben , bei der E in fuhr  Hieselbst mit Zöllen belegen, so hieße 
dies wahrlich das  zweischneidige Schwerdt in Anwendung b ringen , womit wir, statt 
anderen wehe zu th u n ,  u n s  selbst sehr fühlbar verwunden würden.

F ü r  dasjenige Q u a n tu m  R oh-Producte ,  welches Dänemark bisher nach Schles
wig absetzte, wird es auch da im Auslande zu nicht minder hohen Preisen Käufer 
finden, wo es das  übrige weit größere Q u a n tu m  seiner Producte jetzt ausführt .  O b  
w ir dagegen ein Land finden werden, wo wir unsere Fabrikate zollfrei einführen und 
mit gleichem Vortheil wie in Dänemark absetzen können, dürfte jedenfalls sehr zu be
zweifeln sein. Zu  den obigen Nachtheilen, welche ein solches Unionsverhältn iß  für 
Schleswig zur Folge haben würde, ist noch zu rechnen, daß wir a lsdann  auf  einen 
verhältnißmäßigen Theil der großen Capitalien der N ationalbank zur Hebung und 
Belebung unseres H ande ls  und unserer Industrie  würden Verzicht leisten müssen, und 
daß w ir ,  nach Verlust unserer Erwerbsquellen in Dänemark, und bei einer, wie vorher 
angedeutet, wahrscheinlich in Aussicht gestellten nicht geringen Erhöhung unserer Lasten 
und S ta a tsa b g a b e n ,  auf  unsere eigne so geringe M itte l  beschränkt, schwerlich im 
S ta n d e  sein würden, die für unser Land erforderlichen Anlagen a l s :  der Hafenbau 
bei H usum , Eisenbahnen und andere großartige Werke, welche allerdings unserem Her
zogthum n u r  in einer unbeschränkten kommerziellen und industriellen V erbindung mit 
D änem ark  bedeutende Vortheile zu gewähren versprechen, zur Ausführung zu bringen.

I n  vorstehender Auseinandersetzung glauben w ir so n t  den unumstößlichen 
B ew eis  geliefert zu haben, daß eine solche eigene S taatsverfassung für das  Herzogthum 
Schleswig dem Nahrstande oder dem steuerpflichtigen B ürger  und Landmann zum 
unberechenbaren Nachtheil gereichen würde.

W a s  u n s  dagegen zum Besten dient ist eine mit dem dänischen Volke gemein
schaftliche Constitution oder S taatsvcrfassung. D a s  Herzogthum Schleswig wird in 
diesem Falle nicht, wie unsere Gegner daS Volk glauben zu machen versucht haben, 
Dänemark untergeordnet, oder a ls  eine dänische P rov inz  zu betrachten sein; nein
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wahrlich! Schleswig in ein tributaires und unterthaniges V erhältniß  zu bringen , ist 
keinesweges die Absicht der D ä n e n ,  sie w o l l e n  v i e l m e h r  d a s s e l b e  g l e i c h»  
u n d  w o h l b e r e c h t i g t  D ä n e m a r k  z u r  S e i t e  s t e l l en.  D a ß  eine solche Gleichheit, 
sowohl rücksichtlich der Theilnahme art den W ohlthaten a ls  der M ittrag un g  der Lasten 
des S taa tsv e rba nd cs  die Vorbedingung sein, und vertragsmäßig festgestellt werden 
muß und w ird, dafür bürgt u n s  die nachstehende unterm 27. M ärz  1848 von un
serem Könige Frederik V I I  erlassene Bekanntmachung, welche folgendermaaßen lau te t:

' S c h l e s w i g e r !
I n  einem ernsten Augenblicke wendet Euer  König sich an Euch.
V o r  wenigen M onaten  bestieg ich den T hro n  meiner V ä t e r , in dem 

stolzen Bewußtsein au s  f r e i e m  W i l l e n  in O rd n u n g  und Frieden meinem 
ganzen Volke eine freie Verfassung zu schenken.

Unerhörte Begebenheiten erschütterten E u r o p a ;  Holstein a ls  deutsches 
B undesland  mußte seine eigene Verfassung erhalten. Wegen einer solchen 
habe ich mein Königliches Versprechen gegeben. D ie verfassungsmäßige E in 
heit, welche ich zu S ta n d e  zu bringen gehofft ha t te ,  mußte demnach aufge, 
geben werden.

Euch, Schleswiger! h a b e  ich v e r s p r o c h e n  und v e r s p r e c h e  e s  h i e 
d u r c h ,  daß I h r  nun  im Verein mit Dänemark und durch Eure eigene 
M itw irkung  eine f r e i e ,  v o l k s t h ü m l i c h e  V e r f a s s u n g  bekommen sollt. 
E ure  Selbstständigkeit a ls  Schleswiger soll, neben der gemeinschaftlichen V e r 
fassung, gesichert werden durch einen e i g e n e n  L a n d t a g ,  e i g e n e  A d m i n i 
s t r a t i o n ,  e i g e n e  Ge r i c h t e ,  du r c h  gl ei che B e t h e i l i g u n g  a n  d e n  
S t a a t s a b g a b e n  nach de m V e r h ä l t n i ß  d e r  V o l k s m e n g e ,  durch g e 
r e c h t e  A n w e n d u n g  d e s  Ue be r s c hus s e s  de r  S t a a t s e i n k ü n f t e ,  durch 
F r e i h e i t  v o n  d e r  C o n s u m t i o n ,  durch gleiche B e r e c h t i g u n g  d e r  d e u t 
schen und d ä n i s c h e n  S p r a c h e  sowohl in der Neichsversammlung a ls  auf  
dem Landtage.

Schleswiger! I h r  werdet nicht den Segen der Ges e t z l i chke i t  und 
F r e i h e i t  von Euch stoßen, um den treulosen P lä n e n  des Ehrgeizes zu dienen. 
I h r  werdet nicht E u r e  a n g e c r b t e  T r e u e  gegen Euren  König verleugnen, 
nicht Eure  S e l b s t s t ä n d i g k e i t  und W o h l f a r t  ve r s c he r z e n .  Euer  König 
ruft  Euch, um Euch auf der B a h n  der Gesetzlichkeit und der Ehre zu F r i e -  
d e n  und F r e i h e i t  zu führen u. s. w ."

Eine solche S te llung  im Staa töverbande  mit den D än en  wird ohne Zweifel 
jedem recht- und billigdenkenden Bewohner Schleswigs erwünscht sein und bleiben. 
Durch den eigenen L an d tag ,  eigne Administration oder Communalverwaltung so wie 
durch eigne Gerichte —  wobei es aber nicht nur  a ls  zweckgemäß zu erachten sein dürfte, 
daß die eigne höchste Gerichtsbehörde Schlesw igs  ihren Sitz in  der Residenz des 
K önigs erhält, sondern wo man, um nicht der Advocaten- und Beamten-Willkührherr- 
schaft abermals P r e i s  gegeben zu werden, es a l s  d r i n g e n d  n o t h w e n d i g  v o ra u s 
setzen muß, daß die Besetzung der Beamtenstellen und vorzüglich der höchsten Richter-



51
collegien mit l a u t e r  e r p r o b t e n  und p f l i c h t g e t r e u e n  M ä n n e rn  geschieht —  wird 
die Selbstständigkeit Sch lesw igs , insoweit es sich mit dem S taa tsg anz en  und mit der 
w a h r e n  W o h l f a h r t  des schleswigschen Volks vereinbaren läßt, vollkommen sicher ge
stellt. D ie  gleichmäßige Vertheilung der S teuern  und Abgaben nach dem Maaßstabe 
der Kopfzahl gereicht unbedingt dem Herzogthum Schleswig zum V orthe i l ,  indem hier 
bekanntlich ein durchgängig größerer Wohlstand herrscht a ls  in D änemark. Die 
C onsumtions- oder Accisesteuer, welche von Lebensmitteln u. s. w. bei der E infuhr in 
den S tä d te n  in D änem ark  bisher erhoben w u rde ,  und welche man dem schleswigschen 
Volke stets a ls  Schreckbild vorstellte, wird n ic h t  h i e r  e i n g e f ü h r t  w e r d e n .  D ie  beiden 
S prachen  in Schleswig „deutsch und dänisch" werden durch gleiche Rechte geschützt, 
und mehr kann in dieser Beziehung nach aller Billigkeit füglich nicht verlangt werden. 
Endlich werden dadurch nicht n u r  unsere Erwerbsquellen in Dänemark  und den 
dänischen Colonien u n s  für die Folgezeit gesichert bleiben, sondern durch die Verlegung 
der gegenwärtigen Zollgränze zwischen D änem ark und Schleswig nach der Eider und 
dem C a n a l ,  so wie durch die Ausführung der erforderlichen Hafenbauten an  der West
küste und einer Eisenbahn vom Norden der Halbinsel über F lensburg nach den, mit 
zeitgemäßen Auflagefreiheiten und andern Erleichterungen (jedoch, im allgemeinen I n 
teresse, keine wirkliche Freihäfen weder hier noch anderswo in der M onarchie) zu ver
sehenden Ausgangspunkten  bei Husum und T ö n n in g ,  wird unser selbstständiger über
seeischer Handel, unsere Schiffahrt und Industrie  ohne Zweifel einen neuen niegekann
ten Aufschwung e r langen , und somit die Verbreitung eines allgemeinen Wohlstandes 
im ganzen Lande in sicherer Aussicht gestellt sein.

Lieber Leser, der D u  u ns  bis hieher in dem wahren Interesse unseres Landes 
gefolgt bist, wenn D u  n un  alle Vortheile zusammen rechnest, welche u n s  Schleswiger 
durch eine solche verfassungsmäßige Vereinigung mit dem dänischen Volke erwachsen 
würden, wenn D u  ferner die nachtheiligen Wirkungen erwägst, welche au s  einer 
eigenen Verfassung, sowohl tu finanzieller Hinsicht, a ls  für H an de l,  Industrie  und 
Schiffahrt, mithin für den National-W ohlstand Schleswigs hervorgehen würden, wenn 
D u  endlich die allmählige E rs tarrung , welche, wenn unser Herzogthum in Deutschland 
und dessen Zollverband einverleibt würde, unsere wichtigsten Erwerbsquellen beschleichen 
muß, berücksichtigst, so, lieber Leser! kannst D u  unmöglich zweifelhaft sein, wofür D u  
Dich entscheiden wirst.

Sinnentstellende Druckfehler.
S e i t e  7  Z . 22  v . oben —  statt wurde l ie s :  werde.

" 0  » 21 " » —  » werden » w orden.
» 15 » 19 » " —  -- S u m m e  -- S u m m en .

» " 2  unten —  » Ueber » Unter.
" 4 4  " 4  " " —  „  w ogegcncS zn annehm en— l i e s : w ogegen  es anzunehm en.
"  45  „  23  ,, ,, —  „  dieser l i e s : dieses.
„  47  „  4  „  oben —  „  m it „  und.

.



jg&jr ' - ->?

3, -' • '  r; -  *  '
-

3  : V ' . ' i  v  ' '

♦  * -

• •" ; : n  i i i f i  « > '

. . : . : ■ • '■ r ' « • . W
• , ,< i  % é  « V ' f i  S :m #W M S r<-v*j<r?r ' . f r '> * $ $ 1  ' .> /;;

: ;  . '  \  ... * 4. ■ M m
■ . <■ ,  . " ,

I
.

m: „ . f e  L -:ßsr ^ W t ' r W . d  ch:<- v
t i m  V ;m  .. . . . . .  . . '

i ; ' : /  /  ■' : ' k  ; ' r *ii -

. »V.:

-
: . >  n

« .  . • .

. n n :r ..

-

* •
.

4 ^ *  #  i :?t X j  :: ;'/:t n v Z '« V*3\*.: tff ?.. M  -.'.l ,
; . ; : ; . ürv . ,. . . . . .  v5 .

s  r

>

f.:

i  ; t . ' : v'1"! f f; ■■ g v b  '• ' ^
WxOWkl

> * -  • ■ - ' > ' - X
.

■•V.* i  , ■ r I #  • - -
v .  - .  .  -

■ ;  -  . ■ \  . . ■ • •

•
. .  • V. " *

« I

V-
• * ?



6 L9L 850 6

uoA SurqpqyoAigqgn usqoqqaSuB J9p
JJ9J19Q  UI i9 u m q i§ o z j9 H  Ja p  >H0 A  s e p  W  

(jouins) jq 3  ‘U9SUBH
Pk 80

oqpucq



h m

m
ypf: ■

" " '  .

k .

W M

Dansk Centralbibliotek
3578031234




